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Vorwort 

Dieser Bericht richtet sich an alle, die eine umfassende Information zum Thema Boden-

schutzkalkung in Wäldern suchen. Ganz besonders richtet er sich an Waldbewirtschaftende, 

die in ihren Wäldern Kalkungen durchführen möchten und sich über Wirkungen, Risiken 

sowie die geltenden Rahmenbedingungen informieren möchten.  

Hintergrund für die Einführung großflächiger Bodenschutzkalkungen in Baden-Württem-

ōŜǊƎ ǿŀǊŜƴ ŘƛŜ {ŅǳǊŜŜƛƴǘǊŅƎŜ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ α{ŀǳǊŜƴ wŜƎŜƴά ƛƴ ŘŜƴ мфулŜǊ WŀƘǊŜƴΦ 5ƛŜǎŜ Ȋǳ 

kompensieren und die sogenanƴǘŜƴ αƴŜǳŀǊǘƛƎŜƴ ²ŀƭŘǎŎƘŅŘŜƴά Ȋǳ ōŜƘŀƴŘŜƭƴ ǿŀǊ Řŀǎ ½ƛŜƭ 

dieser Waldkalkungen. Neben der akuten Schadwirkung der Säuren an den Waldbäumen 

hat der langjährige Säureeintrag aber auch die Bodenfruchtbarkeit und die Filter-, Puffer- 

und Stoffumwandlungseigenschaften der Waldböden negativ beeinträchtigt. Vielerorts sind 

die Waldböden infolge der anthropogen getriebenen Säure- und Stickstoffeinträge in ihren 

natürlichen Eigenschaften stark verändert. Neben einer direkten Schädigung der Vegetation 

weisen betroffene Standorte häufig Nährstoffungleichgewichte auf, zeigen ungünstigere 

Bodeneigenschaften, verzeichnen infolge der Schädigung der Bodenfauna einen reduzier-

ten Humusumbau und sind im Extremfall durch irreversible Tonmineralzerstörungen nach-

haltig geschädigt. Bäume weisen unter diesen Bedingungen eine verminderte Vitalität und 

ein reduziertes Wachstum auf. Gerade im Zuge der derzeit erlebten klimatischen Verände-

rungen erweist sich dies als zusätzlicher Risikofaktor. 

Während die Einträge von Schwefelverbindungen mittlerweile stark zurückgegangen 

sind, treiben die anhaltend hohen Stickstoffeinträge die Versauerung von Waldböden wei-

ter voran. Selbst bei weiterhin sinkenden Depositionen ist eine natürliche Regeneration nur 

in Teilen und innerhalb sehr langer Zeiträume erwartbar. In Baden-Württemberg wurde da-

her im Jahr 2010 ein ambitioniertes Programm verabschiedet, um den landesweiten Bedarf 

an Waldkalkungen innerhalb von 40 Jahren zu decken. Mit dem Konzept der regeneration-

sorientierten Bodenschutzkalkung soll dabei nicht nur unmittelbar der aktuelle Säureein-

trag kompensiert, sondern langfristig der natürliche Nährstoffstatus der Waldböden wie-

derhergestellt werden. Nach den ersten zehn Jahren belegt die nun vorliegende Evaluierung 

des Programms dessen positive Wirkung auf Boden und Waldvitalität sowie eine insgesamt 

erfolgreiche Umsetzung.  

Der vorliegende Bericht beschreibt vor diesem Hintergrund zum einen die Beweggründe 

für Bodenschutzkalkungen  sowie die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierung im 

Hinblick auf die positiven Wirkungen von Kalkungen und deren mögliche negative Auswir-

kungen auf Böden und Waldökosysteme. Er umfasst sowohl die Ergebnisse einer umfang-

reichen Literaturrecherche  als auch Erkenntnisse aktueller Forschungen an der 

FVA . In  wird das aktuelle Kalkungsprogramm im Hinblick auf Planungs-

grundlagen und -verfahren, Gründe für den Flächenausschluss, den Flächenvollzug und die 



IV 

Kosten erörtert. In einem Fazit  werden Hinweise auf notwendige Nachbesserun-

gen bei Planung und Vollzug gegeben, um zukünftig eine größere Effizienz des Programms 

zu erreichen. 

Der Bericht zeigt im Ergebnis, dass Bodenschutzkalkungen positiv auf den Chemismus von 

Boden und Bodenwasser und damit auf die Vitalität, die Stressresistenz und das Wachstum 

der Waldbäume wirken. Um eine Verschlechterung der Standortsqualität zu verhindern und 

die Standorte in Richtung ihrer natürlichen (vorindustriellen) Ausstattung zu entwickeln, 

sollte das Programm der regenerationsorientierten Bodenschutzkalkung fortgeführt wer-

den, auch weil ein Großteil der Flächen entweder noch nicht gekalkt wurde oder einer Wie-

derholung der Maßnahme bedarf, um die erwünschten Effekte zu gewährleisten. Kalkung 

kann im Kontext der Klimaanpassung von Waldwirtschaft und Forstbetrieben eine sinnvolle 

Übergangsstrategie zur Erhöhung der Resilienz von Wäldern sein, bis Maßnahmen wie der 

Umbau zu klimastabilen Wäldern und eine wirksame Reduzierung der Stickstoffdeposition 

umgesetzt werden können. Die im Rahmen der Evaluierung identifizierten Verbesserungs-

möglichkeiten im Verfahren werden bereits jetzt dazu genutzt, das Verfahren effizienter 

und wirksamer zu gestalten. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Ulrich Schraml, 

 
Direktor der Forstlichen Versuchs- und 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
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1 Einführung 

Lucas Mahlau, Peter Hartmann, Heike Puhlmann 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Boden und Umwelt 

Die Bodenschutzkalkung im Wald ist ein etabliertes Instrument zur Kompensation von ex-

ternen Säureeinträgen, zur Regeneration von Bodenfunktionen und zum Erhalt bzw. zur 

Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Der Boden und der Bodenzustand sind zentrale 

Grundlagen ŦǸǊ Řŀǎ mƪƻǎȅǎǘŜƳ ²ŀƭŘΦ !ǳǎ ŘƛŜǎŜƳ DǊǳƴŘ ƛǎǘ ŘŜǊ α9ǊƘŀƭǘ ŘŜǊ Bodenfruchtbar-

keitά Ŝƛƴ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ǾŜǊŀƴƪŜǊǘŜǊ !ǳŦǘǊŀƎ (Bundesbodenschutzgesetz § 1 und § 2, Bun-

deswaldgesetz § 1 und 8, Landeswaldgesetz § 1 und § 14). Die Bodenschutzkalkung stellt 

somit eine Maßnahme zum Erhalt stabiler Waldökosysteme und zur Erfüllung gesetzlicher 

Aufträge dar. Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat daher mit dem Kabinetts-

beschluss vom 13.09.2010 das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbrau-

cherschutz mit der Planung und Umsetzung des regenerationsorientierten Kalkungskon-

zepts für den Zeitraum 2011-2021 beauftragt. Dieses Programm ist Bestandteil der umfas-

senden Strategie von ForstBW zum Nachhaltigkeitsmanagement. 

Die FVA hat dabei die Aufgabe, ein wissenschaftlich basiertes Konzept für ein landeswei-

tes Kalkungsprogramm zu erstellen und besitzartenübergreifend zu beraten. Der vorlie-

gende Bericht evaluiert das Landesprogramm der regenerationsorientierten Bodenschutz-

kalkung zwischen der Implementierung des Programms (2010) und der Erstellung dieses 

Berichts (2019). Der Bericht soll darüber hinaus der interessierten Öffentlichkeit einen 

Überblick über das Themengebiet verschaffen sowie als fachlich fundierte Handlungsemp-

fehlung für Entscheidungsträger in der Politik zu dienen. Dieser Bericht 

¶ beleuchtet die historische Entwicklung, Zielsetzung und Durchführung der Wald-

kalkung in Baden-Württemberg, 

¶ analysiert die Wirkungen der Kalkung auf Waldböden und die Waldökosysteme so-

wie die darin vertretenen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, 

¶ beschreibt das Verfahren bei Planung und Vollzug von Kalkungsmaßnahmen, 

¶ deckt Probleme im bisherigen Verfahren auf und 

¶ beschreibt Verbesserungsmöglichkeiten. 
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1.1 Säuredeposition und Bodenversauerung 

 
 

Bodenschutzkalkungen werden nicht durchgeführt, um natürlich saure Böden aufzuwerten 

und deren Produktivität zu steigern, wie es auf landwirtschaftlich genutzten Flächen betrie-

ben wird. Die im Wald durchgeführte Bodenschutzkalkung ist ein Instrument, mit dem der 

übermäßig starken Versauerung durch den Eintrag säurebildender Komponenten mensch-

ƭƛŎƘŜƴ ¦ǊǎǇǊǳƴƎǎ όαsŀǳǊŜǊ wŜƎŜƴάύ ŜƴǘƎŜƎŜƴƎŜǿirkt wird und die Bodenfruchtbarkeit rege-

neriert bzw. erhalten werden soll. Waldböden besitzen von sich aus eine Pufferkapazität 

gegenüber Säuren, welche jedoch sehr standortsindividuell ist und vom Ausgangsgestein 

und der historischen Entwicklung der Bödeƴ ŀōƘŅƴƎǘΦ 5ǳǊŎƘ ŘŜƴ 9ƛƴǘǊŀƎ ŘŜǎ αǎŀǳǊŜƴ wŜπ

ƎŜƴǎά ƛǎǘ ŀǳŦ ǾƛŜƭŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘŜƴ ŘƛŜ tǳŦŦŜǊƪŀǇŀȊƛǘŅǘ ǎǘŀǊƪ ōŜŀƴǎǇǊǳŎƘǘ ǳƴŘ ƛƴ .ŜǊŜƛŎƘŜ ŦƻǊǘπ

geschritten, in denen sehr geringe pH-Werte vorherrschen und Aluminiumionen die Boden-

austauscher dominieren. Das bedeutet, dass für das Waldwachstum essentielle Nährstoffe 

wie Calcium, Magnesium und Kalium an vielen Standorten verloren gegangen sind und das 

Bodenmilieu dort ungünstig bis giftig für Pflanzenwurzeln und die meisten Vertreter der 

Bodentiere sowie für Pilze geworden ist. Die Böden sind nur über einen langen Zeitraum 

von mehreren Jahrzehnten bis Jahrhunderten in der Lage, die verlorengegangenen Eigen-

ǎŎƘŀŦǘŜƴ ŀǳǎ αŜƛƎŜƴŜǊ YǊŀŦǘάΣ ŘΦƘΦ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ aƛƴŜǊŀƭǾŜǊǿƛǘǘŜǊǳƴƎ, wieder zu regenerieren. 

Oftmals fehlt den Böden jedoch die mineralische Basis, sodass die Standorte dauerhaft ge-

schädigt bleiben bzw. dauerhaft in einen saureren Status übergegangen sind. Obwohl poli-

tische Maßnahmen dazu geführt haben, dass deutlich weniger schweflige Verbindungen 

durch den Niederschlag in die Wälder kommen, finden nach wie vor von Menschen verur-

sachte saure Einträge in die Wälder statt. Vor allem weiterhin hohe Stickstoffeinträge sor-

gen für ein anhaltendes Fortschreiten der Bodenversauerung. 

Die Anfälligkeit der Waldböden gegenüber Versauerung hängt von deren Pufferkapazität 

ab. Die Pufferung der Säureeinträge, also der Verbrauch der überschüssigen Protonen, wird 

durch einen Abbau verschiedener Verbindungen im Boden bestimmt. Dabei werden bei zu-

nehmender Versauerung zunächst Carbonate, dann Silikate und schließlich Metalloxide auf-

¶ Säureeinträge haben seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu starken Schäden in 

Wäldern und langfristigen negativen Veränderungen der Waldböden geführt.  

¶ Die Bodenversauerung ist dadurch über ein natürliches Maß hinaus an vielen 

Standorten stark vorangeschritten. 

¶ Dies hat negative Auswirkungen auf Nährstoffverfügbarkeiten und pH-Werte, 

was die Lebensbedingungen aller im und auf dem Boden lebenden Arten beein-

flusst. 

¶ Versauernde Einträge sind in den letzten Jahrzehnten zwar deutlich zurückge-

gangen, liegen aber noch immer über der Belastungsgrenze der Wälder. 

¶ Die Überprägung der Böden bleibt trotz reduzierter Einträge ein Problem. 
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gebraucht. Die bei der jeweiligen Auflösung freiwerdenden Kationen dominieren dann zu-

meist die Bodenlösung. In einem Carbonatboden mit einem pH-Wert von 6,2 oder mehr 

findet sich besonders viel pflanzenverfügbares Calcium im Boden. Bei pH-Werten zwischen 

6,2 und 4,2 findet die Säurepufferung durch die Auflösung von Silikaten (sehr langsam) und 

den Austausch von basischen Kationen an den Bodenaustauschern (geringe Kapazität) statt. 

Als Austauscher bezeichnet man die Oberflächen von Tonmineralen und organischem Ma-

terial in Böden, welche Ionen pflanzenverfügbar binden und, abhängig von deren Größe, 

Ladung und Konzentration in der Bodenlösung, gegen andere Ionen tauschen können. Bei 

stark versauerten Böden mit pH-Werten zwischen 3 und 4,2 kommt es zur Aluminiumpuf-

ferung. Das bedeutet, dass Aluminiumionen aus Tonmineralen und Aluminiumoxiden frei-

gesetzt werden. Das verlangsamt zwar ein weiteres Absinken des pH-Wertes, bedeutet 

aber, dass potentiell schädliche Aluminiumionen in der Bodenlösung mobil werden 

. Einige angepasste Baumarten können diese in unterschiedlicher Weise 

und Ausprägung tolerieren. Im Allgemeinen wirken sie aber toxisch auf das Bodenleben 

. 

Die hohen Aluminiumkonzentrationen im Bodenwasser verdrängen andere Kationen von 

den Austauschern . Das 

führt dazu, dass die Austauscher an Säureneutralisationskapazität verlieren und zuneh-

mend mit für die Nährstoffversorgung ungünstigen Ionen belegt sind. Nährelementkatio-

nen wie Calcium, Magnesium und Kalium werden durch die Säure mobil. Da sie nur zu einem 

Teil von Pflanzen und Pilzen aufgenommen werden können, werden sie oft in großer Menge 

zusammen mit den überschüssigen Aluminiumionen, Sulfat und Nitrat aus dem Waldboden 

ausgetragen . Sie sind 

dann für den Boden verloren. Das Verhältnis der basischen Kationen Calcium, Magnesium, 

Kalium und Natrium zu Aluminium in der Bodenlösung ist ein wichtiger Kennwert für die 

schädliche Wirkung des Aluminiums. Die Ergebnisse von  zeigen, dass 

das Verhältnis auf vielen Waldstandorten in Baden-Württemberg in einem kritischen Be-

reich liegt (< 1) und tendenziell weiter abnimmt. Der Nährstoffverlust äußert sich auch 

durch den auf ungekalkten Standorten voranschreitenden Verlust von basischen Kationen, 

was zunehmend auch im Unterboden festzustellen ist . Das ver-

schlechtert die Vitalität der Bäume der betroffenen Waldflächen deutlich, was sie anfälliger 

gegenüber schädlichen Faktoren wie Krankheiten und Schädlingen macht 

. Eine verschlechterte Nährstoffversorgung kann 

sich bei Bäumen durch Mangelsymptome wie etwa Nekrosen bemerkbar machen, also dem 

teilweisen oder völligen Absterben von Blättern bzw. Nadeln. Das wiederum reduziert die 

Photosyntheseleistung und Kohlenstoffbindung der Bäume. Andere häufige Mangelsymp-

tome sind Kronenverlichtungen, Blatt- bzw. Nadelverfärbungen, verstärktes Auftreten von 

Schäden durch Schaderregern, Triebsterben oder ein verkümmerter Wuchs 
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 Natürliche Versauerung 

Bodenversauerung ist in den gemäßigten Breiten an sich ein natürlicher Prozess, bei dem 

im Boden mehr saure als basische Komponenten entstehen und es zu einem Ungleichge-

wicht und einer Reduzierung des pH-Wertes kommt . Dabei tragen 

Ausgangsgesteine zumeist nicht zur Bodenversauerung bei, sondern puffern eher die Säu-

relast im Boden. Kalkstein löst sich vergleichsweise schnell auf und hat eine stark puffernde 

Wirkung. Silikatisches Gestein löst sich langsam, weshalb es nach Einträgen starker Säuren 

auch in stark versauerten Böden noch Vorräte an basischen Mineralien geben kann 

. 

Zwei Verbindungen, die in der Natur häufig vorkommen und sauer wirken, sind Kohlen-

dioxid (CO2) und Siliziumdioxid (SiO2). Beide tragen jedoch nur bei pH-Werten über 5 zur 

Versauerung im Boden bei, darunter sind sie inaktiv. Sie sind also nicht der Ursprung der 

starken Versauerung, die in den Wäldern Mitteleuropas zu finden ist . Intensi-

vere Versauerung auf pH-Werte von < 5 setzt die Bildung von starken Säuren voraus 

. Diese werden natürlicherweise in Waldböden nur von Bodenlebewe-

sen gebildet . Ein Beispiel dafür ist die Abgabe von starken organi-

schen Säuren durch Pilze zur Freisetzung von Nährstoffen aus organischem und anorgani-

schem Material .  

Ein bedeutender Prozess der Bodenversauerung ist die Protonenabgabe bei der Nähr-

stoffaufnahme. Die meisten Pflanzennährstoffe liegen als Kationen vor. Um diese aus der 

Bodenlösung aufzunehmen, geben Pflanzenwurzeln Protonen an den Boden ab, welche zur 

Versauerung beitragen.  

Im mineralischen Oberboden und in der Humusschicht finden die größten Nährstoffum-

sätze statt ς Nährstoffverfügbarkeit und Aktivität von Bodenleben bedingen sich hier ge-

genseitig. Bei Nährstoffknappheit ist die Verteilung der Wurzeln besonders flachgründig 

und an die biologische Nährstoffrückgewinnung aus organischem Material gebunden 

. Daher findet sich in diesem Fall ein großer Teil der Baumwurzeln 

in der Streuauflage und dem obersten Teil des Mineralbodens 

.  

Beim Abbau der Biomasse werden die Protonen wieder aufgenommen und die Versaue-

rung wird umgekehrt. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Biomasse auch dort umgebaut 

wird, wo sie entstanden ist. Ist der Abbau durch ungünstige Bedingungen gestört oder wird 

Biomasse entzogen, wie beispielsweise durch Holzernte, verbleiben die sauren Ionen im 

Waldboden. 

Auch die Wurzeltiefe der Bäume spielt eine große Rolle, wie unter anderem 

sowie  feststellten. Sind die Wurzelsysteme flach, werden Nährele-

mente schnell mit dem Bodensickerwasser aus der durchwurzelten Bodenzone ausgewa-

schen. 
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Natürlich versauernd wirkende Prozesse haben typischerweise eine begrenzte Tiefenwir-

kung, da die meisten versauernden Prozesse auf die Humusschicht und den obersten Mine-

ralbodenhorizont beschränkt sind; die organischen Säuren werden mit dem Sickerwasser 

praktisch nicht verlagert . Die wenigen Protonen, die in tiefere Bodenhori-

zonte gelangen, werden durch Gesteinsverwitterung und negativ geladene Einträge aus den 

oberen Horizonten ausgeglichen. Eine deutliche Versauerung des Unterbodens ist daher im 

Allgemeinen auf menschliche Einflüsse zurückzuführen 

. Diese Annahme gilt nur für vergleichsweise junge Böden wie die Mehrzahl der Böden 

in Südwestdeutschland, die erst nach der letzten Eiszeit gebildet wurden. In älteren Böden, 

die bereits vor der letzten Eiszeit in Mitteleuropa entstanden sind, aber auch in den Tropen 

finden sich auch im tieferen Mineralboden natürliche Versauerungskennzeichen. 

 Depositionsbedingte Versauerung 

Die von Menschen verursachten Einträge von Stickstoff- und Schwefelverbindungen in 

Waldökosysteme haben seit der Industrialisierung stark zugenommen. Diese Stoffe haben 

die natürlich stattfindende Bodenversauerung um ein Vielfaches beschleunigt 

. In industriegeprägten Gebieten wurden schon Ende des 19. 

Jahrhunderts anthropogen bedingte Säureschäden, ŘŀƳŀƭǎ αǳƴǎƛŎƘǘōŀǊŜ wŀǳŎƘǎŎƘŅŘŜƴά 

genannt, in Waldgebieten bemerkt. Schon zu dieser Zeit wurden diese Schäden in Untersu-

chungen erfolgreich mit Kalkmehl behandelt . 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu 

einer Bodenversauerung, infolge derer die Säurestärke (Protonenkonzentration) auf nicht-

kalkhaltigen Böden durchschnittlich um das 100- bis 250-fache zunahm 

.  untersuchte in den 1920er Jahren die Boden-

versauerung an vielen Standorten in Baden-Württemberg. Vergleicht man dessen Ergeb-

nisse mit aktuelleren Untersuchungen, so merkt man eine flächendeckende und starke Sen-

kung der pH-Werte . Dieser Vergleich eignet sich als Grundlage für die 

Definition eines natürlichen Zustandes, den die regenerationsorientierte Bodenschutzkal-

kung in Baden-Württemberg anstrebt . 

Auslöser für die starke Versauerung waren vor allem Schwefel- und Stickstoffverbindun-

gen, die durch menschliches Handeln in die Umwelt gelangt sind. Sie wurden in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts in großen Mengen in Industrie, Verkehr und Landwirtschaft ge-

bildet und führten in den bodensauren Mittelgebirgen zu einer schweren Schädigung bis 

hin zum Absterben größerer Waldbestände . Unabhängig von Ausgangsge-

stein und Boden sanken die pH-Werte innerhalb von 65 Jahren auf Werte zwischen 3 und 4 

.  zeigt die Entwicklung der Stoffeinträge in Ba-

den-Württemberg und den menschlichen Einfluss auf den Stoffhaushalt von Ökosystemen.  
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Abbildung 1.1-1: Gesamtsäure- und Stickstoffeinträge (kmolc/ha*a) in Fichtenbeständen und auf 
Freilandflächen in Baden-Württemberg zwischen 1880 und 2010. Errechnete Werte basierend auf 
einem europaweiten 150 km x 150 km-Raster. Grafik aus , verändert. 

Die stark sinkende Tendenz zwischen 1980 und 2005 lässt sich auf wirkungsvolle politische 

Maßnahmen gegen die starken Schwefelbelastungen aus der Industrie in den 1990er Jahren 

zurückführen. Deren Schwefelemissionen verringerten sich in Deutschland zwischen 1990 

und 2010 um 91,5 % . Entscheidend für diesen Rückgang war das 

!ōƪƻƳƳŜƴ α/ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ƻƴ [ƻƴƎ-wŀƴƎŜ ¢ǊŀƴǎōƻǳƴŘŀǊȅ !ƛǊ tƻƭƭǳǘƛƻƴά ό/[w¢!tύ ŘŜǊ ²ƛrt-

schaftskommission für Europa der Vereinten Nationen UNECE , wel-

ches 1979 beschlossen und unterschrieben wurde . In Teilen von 

Deutschland und Mitteleuropa ist die Säuredeposition mittlerweile auf Werte unter dem 

α/ǊƛǘƛŎŀƭ [ƻŀŘά ƎŜǎǳƴƪŜƴ . Im Boden verbleiben je-

ŘƻŎƘ αŀƪƪǳƳǳƭƛŜǊǘŜ {ŅǳǊŜŀƭǘƭŀǎǘŜƴά ŘŜǊ früheren Schwefeleinträge. 

Ergänzend zur vorangehenden Grafik zeigt  konkrete Messwerte an einer 

Messstation im baden-württembergischen Heidelberg bis 2017. Die absinkende Tendenz 

der Schwefeleinträge und der vergleichsweise geringe Rückgang beim Stickstoffeintrag ent-

sprechen dem landesweiten Trend. 



7 

 
Abbildung 1.1-2: Stoffeinträge an der Messstation Heidelberg zwischen 1984 und 2017. Grafik aus 

. 

Der Rückgang der Stickstoffdepositionen ist überwiegend auf nachlassende Emissionen von 

Stickoxiden aus Industrie und Verkehr zurückzuführen. Die in den Wäldern stärker versau-

ernd wirkenden, reduzierten Verbindungen Ammoniak und Ammonium aus der Landwirt-

schaft  gingen nur um 20 % 

zurück. Sie hinterlassen Protonen im Boden, wenn sie als Aminogruppen in Organismen ein-

gebaut werden. Aufgrund der hohen Einträge sind viele Böden bereits stickstoffgesättigt, 

weshalb es leicht zur Auswaschung kommen kann. Dies erfolgt dann nach mehreren Um-

bauschritten häufig in Form von Nitrat, wobei ebenfalls Protonen im Boden entstehen. Pro 

Molekül Ammonium, das in die Wälder getragen wird und in Form von Nitrat ausgewaschen 

wird, verbleiben viermal so viele Protonen im Boden. Die Nitratauswaschungen verlagern ς 

ihren negativen Ladungen geschuldet ς Kationen aus dem System hinaus 

, was neben einem Nährstoffverlust zu einer weiteren Versauerung 

führt. In natürlichen Systemen gilt Stickstoff als wachstumslimitierendes Nährelement, das 

fast ausschließlich durch biologische Prozesse im Nährstoffkreislauf gehalten wird 

. In Wäldern finden kaum Nitratauswaschungen statt, da Waldökosysteme 

auf einen effizienten Recyclingmechanismus von Stickstoff angewiesen sind 

. Allerdings ergab eine von  durchgeführte Stick-

stoffinventur in Bayern, dass auf 80 % der untersuchten Standorte eine beginnende 

(> 2 mg/l) und auf 55 % sogar eine deutliche Stickstoffsättigung (> 5 mg/l) zu beobachten 

war, womit die Gefahr von Nitratauswaschungen zunimmt. 

Die durch Menschen verursachten Stickstoffeinträge führen zu einem schnelleren Pflan-

zenwachstum, was wiederum die Aufnahme von basischen Nährstoffkationen verstärkt und 
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so die Nährstoffversorgung zusätzlich anspannt . Außerdem kommt es 

zu einer weiteren Verschärfung des Protonenüberschusses 

, da auch die Nährstoffaufnahme durch die Pflanzenwurzel Protonen im Bo-

den freisetzt . 

Mit zunehmender Versauerung nimmt die biologische Aktivität in Waldböden ab 

. Nur einige Pilz- und noch weniger Bakterien-

arten sind an eine hohe Protonenaktivität angepasst. Das führt dazu, dass es bei einer star-

ken Versauerung zu einer Ansammlung von organischer Substanz in der Humusschicht kom-

men kann . Das wiederum verstärkt die Versauerung des Bodens, da die 

beim Aufbau von Biomasse entstandenen Protonen nicht bei deren Abbau verbraucht wer-

den . Auch Vertreter der Bodenfauna reagieren häufig schlecht auf hohe 

Protonenkonzentrationen. Bei pH-Werten von < 4 sind beispielsweise Regenwürmer in der 

Regel nicht mehr überlebensfähig . Vor allem tiefgrabende Regen-

wurmarten sind für die Bodenstruktur und -belüftung entscheidend und durch niedrige pH-

Werte gehemmt. Der Rückgang der Regenwurmdichte in Waldböden reduziert auch den 

stabilen Einbau von Humus in den Mineralboden, sodass dort weniger Kohlenstoff gespei-

chert werden kann, was sich negativ auf die Kohlenstoffsenkenfunktion der Wälder und die 

Bodenfruchtbarkeit auswirkt. 

In versauerten Böden sind die Nährstoffkreisläufe zunehmend auf die Auflage be-

schränkt. Das macht die Böden und die darin lebenden Organismen anfälliger gegenüber 

Störungen. Beispielsweise kann es dazu kommen, dass säureempfindliche Baumarten den 

sauren Mineralboden meiden und bevorzugt den Auflagehumus durchwurzeln. Dies führt 

zu einer nachlassenden Widerstandsfähigkeit der Bäume gegenüber Sturmwurf, Trocken-

heit und anderen Klimaextremen  sowie zu einer schlechteren 

Versorgung der Bäume mit den im Mineralboden verfügbaren Nährelementen 

. 

In Folge der Versauerung eignen sich Waldböden zunehmend schlechter als Wurzelraum 

und als Lebensraum für Bodenorganismen. Sie verlieren grundsätzliche und für Menschen 

wichtige Funktionen wie ihre Filter- und Pufferleistung für wassergefährdende Stoffe wie 

Nitrat, toxische Metalle und organische Säuren 

.  formulierte schon Mitte der 1980er Jahre 

die Befürchtung, dass die fortschreitende Versauerung zu einem Protoneneintrag bis in tiefe 

Bodenzonen, einem Durchbrechen der Versauerungsfront bis ins Grundwasser und einer 

folgenden Schädigung der Organismen in umliegenden Gewässern führen könne. Das Ein-

treten dieser Befürchtungen konnte verschiedentlich belegt werden 

. 
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1.2 Erwartete Entwicklung von Wäldern und Böden ohne Kalkung 

 
 

Auch ungekalkte Waldstandorte zeigen im Zeitraum zwischen den Bodenzustandserhebun-

gen BZE I (1987-1993) und BZE II (2006-2008) in Bezug auf den pH-Wert eine leichte Erho-

lungstendenz im Oberboden . Diese ist jedoch so langsam, dass es 

schätzungsweise 250 bis 400 Jahre dauern würde, bis die Wälder einen naturnahen Versau-

erungszustand erreichen würden . 

 stellten in Tschechien im gleichen Zeitraum, in dem die BZE II durchgeführt wurde, 

sinkende Basensättigungswerte fest. Auch sie halten eine zügige Erholung der tieferen Bo-

denbereiche für unwahrscheinlich, da die Nachlieferung von basischen Kationen durch De-

position und Gesteinsverwitterung zu gering sei, um saure Depositionen und den Bedarf der 

Vegetation auszugleichen. Die im Boden gespeicherten Rückstände des sauren Regens dür-

fen dabei ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. 

Gemäß einer Vielzahl von Untersuchungen scheint sich der pH-Wert von ungekalkten 

Waldböden inzwischen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert zu haben 

, wohingegen die Vorräte basischer Kationen sowie die Basensättigung im Unterbo-

den weiterhin leicht abzunehmen scheinen . Eine Stabilisierung ist 

zu erwarten, wenn die Basennachlieferung aus Mineralien hoch ist und ein weiterer Säure-

eintrag stark reduziert wird . 

Wenn keine Maßnahmen zur Wiederherstellung der Böden und zur Minderung der Säu-

reeinträge getroffen werden, werden die versauerungsbedingten Einschränkungen im Le-

bensraum Wald und die negativen Auswirkungen auf dessen Ökosystemleistungen, wie bei-

spielsweise die Trinkwasserversorgung , also noch lange anhalten. 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist die zusätzliche Belastung der Wälder durch die 

Versauerung ein weiterer destabilisierender Faktor, der zu zunehmend großflächigen Schä-

den beiträgt. Waldumbau ist vor diesem Hintergrund ein wichtiger Schritt, um Böden zu 

regenerieren und einer weiteren Versauerung entgegenzuwirken: 

¶ (Teilweise) Schließung des Stickstoffkreislaufs: Wie oben erwähnt, gelangt Stick-

stoff häufig oxidiert in Form von Ammonium in Waldböden und verlässt es meist 

als reduziertes Nitrat (Auswaschung) oder in Form von Biomasse. Eine wichtige 

¶ Selbst bei weiterhin sinkenden Depositionen ist eine natürliche Regeneration 

nur in Teilen und innerhalb sehr langer Zeiträume erwartbar. 

¶ Ohne regenerierende Maßnahmen werden die versauerungsbedingten Ein-

schränkungen im Lebensraum Wald und die negativen Auswirkungen auf Öko-

systemleistungen noch lange anhalten. 

¶ In Ergänzung zu Kalkungen können weitere Maßnahmen Wälder von dem Säu-

redruck entlasten. Hierzu zählen die Regulierung der Ernteentzüge, die Reduzie-

rung der Stickstoffdeposition und der gezielte Waldumbau hin zu höheren Laub-

holzanteilen. 
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Stellschraube muss sein, im Zusammenspiel mit der Politik die Stickstoffeinträge 

aus Landwirtschaft und Verkehr zu reduzieren sowie bei der Holzernte besonders 

nährstoffreiche Pflanzenteile wie Derbholzrinde 

 im Wald zu belassen. Dies würde 

dem Nährstoffaustrag und der Versauerung 

 sowie dem Verlust von Bodenkohlenstoff  entgegen-

wirken. An tiefgründigen Standorten kann eine angepasste Artenauswahl dazu bei-

tragen, dass basische Kationen aus tieferen Bodenschichten in die stärker versau-

erten, oberen Bodenhorizonte gelangen. Tiefwurzelnde Arten wie Buchen und 

Tannen können im Mineralboden freigesetztes Nitrat besser erreichen und aufneh-

men als flachwurzelnde Fichten . Dies 

kann helfen, den Nährelementkreislauf zu stabilisieren und den Mineralboden bi-

ologisch zu aktivieren 

. 

¶ Erhöhung des Laubholzanteils: Nadelbaumarten weisen ein deutlich größeres Ver-

sauerungspotential für Böden auf als Laubbaumarten . In Nadel-

ǿŅƭŘŜǊƴ ƭŀƎŜǊƴ ǎƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ α!ǳǎƪŅƳƳǳƴƎǎŜŦŦŜƪǘά üblicherweise 

mehr Säuren ab . Das 

liegt daran, dass sie ς vor allem im Winter ς einen höheren Luftwiderstand und 

eine größere Kronenoberfläche als Laubbäume aufweisen. Hinzu kommt, dass die 

meisten Nadelbaumarten bevorzugt Ammonium aufnehmen, wodurch im Ver-

gleich zur Nitrataufnahme mehr Protonen im Boden entstehen 

. Ein höherer Laubholzanteil kann deshalb das Risiko einer Nitrat- und Säu-

reauswaschung reduzieren . Im Vergleich 

zu Nadelbäumen erzeugen Laubbaumarten außerdem leichter zersetzbare Streu 

, was eine aktive, be-

lebte Humusschicht, den Einbau von organischer Substanz und Kohlenstoff in den 

Mineralboden und die Rückführung der darin gespeicherten Nährstoffe fördert 

. Allerdings weisen Laubbäume generell etwas höhere Nährelementgehalte 

auf als Nadelbäume, sodass deren Verwendung als Energieholz zu einem höheren 

Entzug führt . 

Diese zumeist lokal umsetzbaren Möglichkeiten können dazu beitragen, die Säurebelastung 

der Wälder zu reduzieren. Diverse Untersuchungen kommen aber zu dem Schluss, dass der 

Waldumbau zusätzlich zu Kalkungen angewandt werden sollte, nicht alternativ 

. Dies lässt sich damit begründen, dass auf kalkungsbedürftigen Standorten die Re-

generation der Bodenfunktionen ohne die Kalkung nicht gewährleistet werden kann bzw. 

die Effekte des Waldumbaus sich erst mit Verzögerung im Boden- und Ernährungszustand 

niederschlagen. 
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1.3 Kalkung als bundesweit etabliertes Verfahren  

 
 

Bodenschutzkalkungen wurden als Antwort auf den sauren Regen der 1980er Jahre bun-

desweit eingeführt und haben sich in einigen Bundesländern dauerhaft etabliert. In ihrer 

heutigen Ausprägung sollen Bodenschutzkalkungen die Regeneration des natürlichen Bo-

denzustands  im Sinne einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung unterstüt-

zen . Ziel von Waldkalkungen ist es, der Versauerung 

entgegenzuwirken und gespeicherte Säuremengen aus früheren Depositionen abzubauen, 

Nährstoffpools zu stabilisieren und damit die Vitalität der Wälder zu sichern 

. Durch die Kalkung 

sollen auch Lebensbedingungen für Regenwürmer und anderes Bodenleben verbessert 

werden, wodurch die Kohlenstoffvorräte der wenig aktiven Humusauflage mobilisiert und 

in Mineralbodenhumus umgewandelt werden können 

. Nebeneffekte der verbesserten Lebensbedingungen sind außerdem die Bildung bio-

gener Bodenporen sowie eine verbesserte Bodenbelüftung und Wurzelraumerschließung 

. 

Auf die Nährstoffverfügbarkeit wirkt sich die Kalkung durch eine erhöhte Basensättigung, 

eine verbesserte Stickstoffspeicherkapazität und eine Erhöhung der Calcium- und Magnesi-

umverfügbarkeit für die Bäume aus. Gleichzeitig nimmt die Austauschkapazität im Wurzel-

raum insgesamt zu. Die verstärkte biologische Umgrabung und Aggregatumbildung erhöhen 

die Verfügbarkeit von Kalium und Phosphor, da während der Umbildung Zwischenprodukte 

mit leichter zugänglichen Reserven entstehen. Darüber hinaus trägt die Verbesserung des 

Säurezustands der Waldböden gleichzeitig zur Erhaltung der Qualität von Grund- und Ober-

flächenwasser bei . 

Neben den möglichen positiven Wirkungen der Kalkung bestehen auch Risiken, die durch 

die Aktivierung biologischer Prozesse ausgelöst werden. Zum einen führt die Anhebung des 

pH-Wertes im Auflagehumus zu dessen verstärkter Mineralisierung. Dadurch kommt es zu 

einer Nitratverlagerung in den Boden, die die Speicherkapazität des Bodens übersteigen 

¶ Bodenschutzkalkungen wurden als Antwort auf den sauren Regen der 1980er 

Jahre bundesweit eingeführt und haben sich in einigen Bundesländern dauerhaft 

etabliert.  

¶ Bodenschutzkalkungen sind mit Chancen und Risiken für Waldökosysteme ver-

bunden, welche sorgfältig gegeneinander abgewogen werden müssen. 

¶ Die Bundesländer verwenden verschiedene, aber vergleichbare, Kriterien für die 

Beurteilung des Kalkungsbedarfs und ordnen dem Instrument der Bodenschutz-

kalkung einen unterschiedlichen Stellenwert zu. 

¶ In Baden-Württemberg finden Waldkalkungen seit Mitte des 20. Jahrhunderts 

statt. Sie waren durch unterschiedliche Zielsetzungen motiviert. Das aktuelle 

Programm strebt die Wiederherstellung eines natürlichen Bodenzustandes an. 
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kann. Das kann im Extremfall zu einer Auswaschung und damit zu einer Grund- und Ober-

flächenwasserbelastung führen . Durch die verbesserte Nährstoffverfügbar-

keit im Oberboden kann es auch zu einer temporären Verflachung der Feinwurzeln kommen 

. Eine weitere negative Folge kann die Verdrängung von Arten sein, die auf 

saure Standorte spezialisiert sind . 

Die erwünschten Wirkungen, aber auch die genannten Risiken wurden intensiv unter-

sucht und werden in den  dieses Berichtes behandelt. 

 Ansätze der Bundesländer 

Waldkalkung ist in Deutschland Ländersache. Das bedeutet, dass die einzelnen Bundeslän-

der die Folgen der Kalkung und der Nicht-Kalkung sorgsam abwägen müssen. Dennoch lässt 

sich auch aus der bundesweiten Gesetzeslage ein Waldkalkungsauftrag ableiten, unter an-

derem aus § 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sa-

nierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz, BBodSchG): 

α½ǿŜŎƪ ŘƛŜǎŜǎ DŜǎŜǘȊŜǎ ƛǎǘ ŜǎΣ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎ ŘƛŜ CǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ Ȋǳ ǎƛŎƘŜǊƴ 

oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuweh-

ren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigun-

gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 

treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-

chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

ǎƻ ǿŜƛǘ ǿƛŜ ƳǀƎƭƛŎƘ ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦά 

Die in § 2 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes beschriebenen zu schützenden Boden-

funktionen entsprechen den von den Säurelasten betroffenen Eigenschaften der Waldbö-

den. Entsprechend spiegeln sich die in § 2 Abs. 3 definierten schädlichen Bodenveränderun-

gen in den versauernden Depositionen und die in § 2 Abs. 7 beschriebenen Sanierungsmaß-

nahmen in den durchgeführten Kalkungen wider. Auch § 1 des Gesetzes zur Erhaltung des 

Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz, BWaldG) zielt auf einen 

Schutz der Nutzfunktionen der Wälder, auch im Hinblick auf Wasser, Luft und Boden. 

Gemäß der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland ist Waldkalkung Länder-

sache. Die grundsätzliche Einstellung gegenüber Waldkalkung, die fachlichen Regelungen 

sowie die praktische Umsetzung variieren zwischen den verschiedenen Bundesländern 

stark. Dies gilt auch für die Anforderungen an die für die Bodenschutzkalkung eingesetzten 

Materialien . Die (in unterschiedlicher Intensität) kalkenden Bundeslän-

der sind Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Bundesländer 

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein verzichten dagegen auf 

Kalkungen im Staatswald, wobei Privat- und Körperschaftswaldbesitzende in Schleswig-Hol-

stein für Kalkungsmaßnahmen eine Förderung erhalten . Der insgesamt 

geringe Einsatz von Kalkmitteln in diesen drei Bundesländern lässt sich unter anderem 
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durch junge Böden mit reicher Basenausstattung begründen. Auch die weit verbreiteten 

Sandböden und hoch anstehendes Grundwasser können hier Argumente gegen Kalkungen 

sein, da sie die Auswaschung von Nährstoffen in das Grundwasser begünstigen. Diese drei 

Bundesländer werden deshalb im weiteren Verlauf dieses Berichts nicht zum Vergleich ge-

nutzt und daher nicht weiter diskutiert. Gleiches gilt für die Stadtstaaten Berlin, Hamburg 

und Bremen, deren Waldflächen im bundesweiten Vergleich sehr gering sind. 

Im Jahr 2018 wurde der Abschlussbericht für ein vom Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft gefördertes Modellvorhaben bezüglich der αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ ƴŀŎƘƘŀƭπ

tigen NährstoffversoǊƎǳƴƎ ǳƴŘ DŜǎǳƴŘŜǊƘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ ²ŅƭŘŜǊƴά ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘ 

. Der Bericht fasst unter anderem die Bewertungskriterien der einzelnen Bundeslän-

der zusammen, wann Waldflächen als kalkungsbedürftig gelten. Sie sind in  

zusammengestellt. Häufig werden als bodenchemische Parameter der pH-Wert, die effek-

tive Kationenaustauschkapazität, die Basensättigung und das C/N-Verhältnis herangezogen. 

Die Zusammenstellung zeigt, dass die Kriterien zwischen den Bundesländern zum Teil stark 

variieren. Dies liegt vordergründig an individuellen naturräumlichen Gegebenheiten der 

Länder und unterschiedlichen Depositionsbelastungen sowie Kalkungshistorien. In der Auf-

listung in  fehlen Thüringen und Hessen. In Thüringen erfolgt die Beurteilung 

der Kalkungsnotwendigkeit nach Standort und Situation im Einzelbestand, wobei vorrangig 

Nadelholz- und Nadelholzmischbestände, Dickungen und geschlossene Stangenhölzer so-

wie Voranbaubestände zur Förderung des zukünftigen Bestandes zu kalken sind. In Hessen 

ist die Kalkung für alle Böden im mäßig nährstoffversorgten Bereich vorgesehen, für die 

keine Ausschlussgründe vorliegen  

Auffällig ist zum einen, dass sich die Bundesländer bei den Kriterien der Kalkungskonzep-

tion an unterschiedlichen von Versauerung betroffenen Bodenparametern orientieren. 

Zum anderen ist zu sehen, dass einige Bundesländer den Kalkungsbedarf nur anhand eines 

einzelnen Parameters definieren. Dies steht im Widerspruch zur Empfehlung von 

, welche zur gleichzeitigen Berücksichtigung mehrerer der in  zusam-

mengestellten Kriterien raten. 

Die ausgebrachten Dosierungen ähneln sich im Allgemeinen. Wie in Baden-Württemberg 

werden in Sachsen, Thüringen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt Kalkmittel in einer Dosierung von jeweils 3 t/ha eingesetzt. Die letzten bei-

den Länder erhöhen die Menge in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Kalkes: Ist 

dessen Anteil an basischen Komponenten und die resultierende Säureneutralisationskapa-

zität zu gering, wird eine höhere Dosis von maximal 4 t/ha genutzt. 
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Tabelle 1.3-1: Kriterien der Kalkungskonzeptionen verschiedener Bundesländer nach 
. AKe = effektive Kationenaustauschkapazität in kmolc/ ha; S-Wert = austauschbare Calcium-, 

Magnesium- und Kaliumionen in kmolc/ ha; MCaCO3 = molare Masse von CaCO3 in t/ ha; xx-xxcm= Tie-
fenbereich des Mineralbodens in cm. 

Land 
(Quelle) 

Bodenchemische Schwellenwerte, ergänzende Angaben und Einschrän-
kungen 

Baden-Württemberg CaCO3 (t/ha) = (AKe,60-90cm - S-Wert60-90cm) *  0,5 MCaCO3 

Für Entscheidung werden auch Basensättigung (BS < 20) und pH-Wert im 
Oberboden (< 4.2) betrachtet.  

Bayern 

 

BS60-90cm < 20 % 

Niedersachsen pHKCl,30-60cm < 4,5; Kalkungsbedarf in der Regel bei Nährstoffzahl 2 bis 4 

Nordrhein-Westfalen 

 

Kalkung erforderlich: 

pHH2O,Oh-Horizont < 4 oder pHH2O,Mineralboden < 4,5 oder pHKCl,Mineralboden < 4,2 oder  
AKe von Calcium und Magnesium im Oberboden < 15 % oder  
AKe von Protonen und Eisen im Oberboden 2-5 % 

Kalkung dringend erforderlich (Nährkraftstufe 4 und 5): 

pHH2O,Oh-Horizont < 3 oder pHH2O,Oh-Horizont < 4,2 oder pHKCl,Mineralboden < 3,8 oder  
AKe von Calcium und Magnesium im Oberboden < 8 % oder  
AKe von Protonen und Eisen im Oberboden > 5 % 

Rheinland-Pfalz 

 

Standorte mit Netto-Säurebelastung bei Derbholznutzung und/oder negati-
ver Calcium- und/oder negativer Magnesiumbilanz bei Derbholznutzung 
ǳƴŘ ƘǀŎƘǎǘŜƴǎ αƳƛǘǘƭŜǊŜƴά /ŀƭŎƛǳƳ- (< 2000 kg/ha) und Magnesiumvorrä-
ten (< 350 kg/ha). 

Saarland 

 

Kalkung empfohlen: 

De-Aluminium-Chloritisierung noch nicht eingetreten; Verlust an Aluminium 
noch nicht nachweisbar; primäre Chlorite teilweise vorhanden. 

Kalkung erforderlich: 

Elastizität des Bodens gegenüber Bodenversauerung gering o. sehr gering 
Beginnende und fortschreitende De-Aluminium-Chloritisierung im Oberbo-
den, Aluminiumverlust nachweisbar. 

Kalkung dringend erforderlich: 

Weit fortgeschrittene De-Aluminium-Chloritisierung im Oberboden; hohe 
Aluminiumverluste; keine bzw. kaum noch Aluminium-Hydroxy-Polymere in 
den Zwischenschichten der Tonminerale. 

Sachsen C/N-VerhältnisAuflage > 20 und C/P-VerhältnisAuflage > 250 und pHH2O,0-30cm <4,2 
und pHKCl,0-30cm < 3,8 und BS0-30cm < 15 % 

Gilt nur bei Nährkraftstufen M (mittel), Z (ziemlich arm) und A (arm); A aus-
schließlich bei Kiefernbestockung. 

Sachsen-Anhalt 

(NW-FVA 2010) 

BS30-60cm < 15 % 

Gilt nur bei Nährkraftstufen K (kräftig), M (mittel) und Z (ziemlich arm). 
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Wie Baden-Württemberg bringen auch die anderen genannten Bundesländer überwiegend 

Dolomit aus. Eine Ausnahme ist dabei Nordrhein-Westfalen, wo alle Natur- und Industrie-

kalke sowie Gesteinsmehle erlaubt sind, welche die sonstigen Qualitätsanforderungen er-

füllen. Die meisten Bundesländer setzen bisher keine Holzasche bei der Bodenschutzkal-

kung ein . Baden-Württemberg ist derzeit das einzige Bundesland, in 

dem die Ausbringung von Holzasche in Form von Dolomit-Holzasche-Gemischen routinemä-

ßig praktiziert wird. Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt erlaubt in ihrem 

Merkblatt zur Bodenschutzkalkung in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt im Einzelfall die 

Beimischung von bis zu 30 % Brennraumasche aus unbehandeltem Holz und verweist auf 

die geltenden Bestimmungen gemäß Düngemittelverordnung . Seit 2015 

wird auf Versuchsflächen in Rheinland-Pfalz in Anlehnung an Untersuchungen der FVA in 

Baden-Württemberg auch ein Gemisch aus Dolomit (77 %), Holzasche (20 %) und Rohphos-

phat (3 %) getestet . 

Tabelle 1.3-2: Kriterien für die Einschätzung der Kalkungsbedürftigkeit nach . 

 Parameter Kalkung erforderlich Kalkung essentiell 

Auflage (Oh-Hori-
zont) 

pHH2O  < 3,0 

Auflage (Oh-Hori-
zont) 

Calcium-Sättigung < 10 % < 5 % 

Mineralboden pHH2O  < 4,2 

Mineralboden pH1 M KCl, 0,1 M CaCl2 < 4,2 < 3,8 

Mineralboden Gleichgewichtsfraktion von Cal-
cium an der AKe  

< 0,15 < 0,05 

Mineralboden Gleichgewichtsfraktion von Pro-
tonen und Eisen an der AKe  

 > 0,02 bis 0,045 

Mineralboden Molares Ca/Al-Verhältnis in der 
Bodenlösung 

< 1 < 0,3 

Mineralboden Molares Ca/H-Verhältnis in der 
Bodenlösung 

 < 0,1 (Fichte) 

< 1,0 (Buche) 

 

Die verschiedenen Modelle der Bundesländer und die damit einhergehende variierende Be-

urteilung der Kalkungsnotwendigkeit sind das Ergebnis einer grundsätzlich unterschiedli-

chen Haltung zur Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Waldkalkungen. Allen gemein ist, 

dass anthropogen bedingte Säureeinträge kompensiert und deren Folgen für die Walder-

nährung gemildert werden sollen . Dabei sind jedoch unterschiedliche 

Sichtweisen festzustellen: Beispielsweise gehen Sachsen und das Saarland niederschwellig 

mit Bodenschutzkalkungen um, um menschliche Schadwirkungen auf möglichst allen Wald-

flächen auszugleichen. In anderen Ländern wie Bayern und Sachsen-Anhalt wird dagegen 
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soweit wie möglich auf Kalkungsmaßnahmen verzichtet, um keine negativen Nebenwirkun-

gen zu verursachen. Kalkungen sind in diesen Ländern das letzte Mittel zum Erhalt des Wald-

zustandes und zur Verbesserung der Nährstoffsituation an kritischen Standorten 

, sodass dort Kalkungen nur mit geringem Flächenumfang durchgeführt werden 

. 

 Kalkungsprogramme in Baden-Württemberg 

Das Landeswaldgesetz für Baden-Württemberg (LWaldG BW) konkretisiert den gesetzlichen 

Auftrag aus dem Bundeswaldgesetz (§ 1) zum Schutz der Nutzfunktionen der Wälder. § 1 

LWaldG BW zählt bei der Zielsetzung zuvorderst die Sicherung und ς falls erforderlich ς die 

CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ²ŅƭŘŜǊ ƛƴ .ŜȊǳƎ ŀǳŦ αdie dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 

das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Tier- 

und Pflanzenwelt, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 

Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion)ά ŀǳŦΦ In § 14 Abs. 1 heißt es unter anderem:  

α½ǳǊ ǇŦƭŜƎƭƛŎƘŜƴ .ŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘǳƴƎ ƎŜƘǀǊǘ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ, den Boden und die Boden-

fruchtbarkeit zu erhalten, einen biologisch gesunden, standortgerechten Waldbe-

stand zu erhalten oder zu schaffen, die für die Erhaltung des Waldes erforderlichen 

Pflegemaßnahmen durchzuführen [ΧundΧ] der Gefahr einer erheblichen Schädi-

gung des Waldes durch Naturereignisse, Waldbrände, tierische und pflanzliche 

Forstschädlinge vorzubeugen.ά 

Für die Erreichung dieser Ziele ist die Waldkalkung ein probates Mittel . Kalk 

wird in den Wäldern Baden-Württembergs bereits seit den 1950er Jahren ausgebracht 

. Die Zielsetzungen der Waldkalkungen haben sich jedoch im Laufe der 

Zeit gewandelt. Vor den 1980er Jahren fanden in Baden-Württemberg ausschließlich klein-

flächige ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αMeliorationskalkungenά statt, die die Bodeneigenschaften verbessern 

und damit die Ertragsleistung auf forstlich genutzten Standorten erhöhen sollten. 1983 wur-

den in Baden-Württemberg erstmals großflächige Waldkalkungen durchgeführt, deren Ziel 

es war, den sauren Regen zu neutralisieren. Dies sollte die Säurewirkung des Niederschlags 

ƪƻƳǇŜƴǎƛŜǊŜƴ όαYƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴǎƪŀƭƪǳƴƎŜƴάύ und eine weitere Versauerung der Waldböden 

verhindern. Die Schwerpunkte der Kalkung lagen auf dem Verbreitungsgebiet des kristalli-

nen Grundgebirges im Schwarzwald sowie dem Buntsandstein im Schwarzwald, auf der Baar 

und im Odenwald . Da das Ziel dieser Kalkungen die reine Kompensation 

der Säuredeposition war, konnten durch diese Maßnahmen bereits geschädigte Böden 

nicht regeneriert werden. Bestenfalls wurde ihr Status quo zum Zeitpunkt der Kalkung er-

halten . Mit Beginn der Kompensationskalkungen wurden in Baden-

Württemberg auf insgesamt etwa 8.000 ha Praxiskalkungsversuche angelegt, um die Wir-

kung verschiedener Kalkmischungen und Dünger zu untersuchen 

. 
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Eine erfolgreiche Luftreinhaltepolitik reduzierte ab den 1990er Jahren die Säureeinträge 

deutlich , sodass die weitere Bodenversauerung auf großen Flächen 

stark verlangsamt wurde. Die anhaltenden Säureeinträge, vor allem in Form von Stickstoff-

verbindungen, wirken aber weiterhin versauernd. Gleichzeitig sind im Boden noch große 

aŜƴƎŜƴ ǎŀǳŜǊ ǿƛǊƪŜƴŘŜǊ {ǳƭŦŀǘŜ ƎŜǎǇŜƛŎƘŜǊǘΣ ŘƛŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ αǎŀǳǊŜƴ wŜƎŜƴά ŜƛƴƎetragen wur-

den. Sie führen dazu, dass Böden trotz nur noch geringer aktueller Säureeinträge mit dem 

sauren Bodensickerwasser weiterhin Nährstoffe verlieren. Vor diesem Hintergrund verab-

schiedete der Ministerrat Baden-Württembergs im Jahr 2010 ein langfristiges Kalkungskon-

zept für das Land, mit welchem die natürlichen Bodenqualitäten und Bodenfunktionen in 

Wäldern wiederhergestellt werden und jährlich 21.000 ha Waldfläche gekalkt werden sol-

len . Dieses Konzept der regenerationsorien-

tierten Bodenschutzkalkung zielt dabei nicht mehr auf die reine Kompensation der Säure-

einträge, sondern auf das Entwickeln der Waldböden in Richtung eines natürlichen Zu-

stands. Mit der Regeneration der Waldböden sollen gleichzeitig die Waldbestände stabili-

siert und deren Anfälligkeit gegenüber den Wirkungen des Klimawandels reduziert werden 

. Deshalb fokussiert sich das regenerationsorientierte Kalkungskon-

zept nicht per se auf besonders stark versauerte Standorte, sondern auf Standorte, deren 

natürliche Bodeneigenschaften besonders stark durch Säureeinträge verändert wurden 

. Dies sind insbesondere die reicheren Lehmstandorte der Gäuflächen, Ober-

schwabens und der Vorbergzonen von Schwarzwald und Odenwald . 

Natürlich saure Standorte wie beispielsweise die Hochlagen des Südschwarzwaldes werden 

hingegen bei den Kalkungen nicht beplant .  

 gibt einen Überblick über die bislang durchgeführten Kalkungsmaßnah-

men in Baden-Württemberg. Auffällig ist der klare Fokus auf den Schwarzwald, der in Folge 

seiner vielen Hanglagen zu flachgründigen, versauerten Standorten neigt und aufgrund der 

hohen Jahresniederschläge überdurchschnittlich hohe Säureeinträge zu verzeichnen hatte. 

Auch deutlich ist dabei, dass sich dieser Fokus vor allem auf den Zeitraum der Kompensati-

onskalkungen (bis 2010) beschränkt. Seit der Konzeptionsänderung hin zur regenerationso-

rientierten Bodenschutzkalkung wurden primär Bereiche außerhalb der bis dahin gekalkten 

Schwerpunktregionen gekalkt.  

Auf Standorten, die infolge der Bodenversauerung besonders stark an Kalium und Phos-

phor verarmt sind, werden diese Nährstoffe seit etwa 2010 den Kalkmitteln in Form von 

Holzasche beigemischt . Zusätzlich zu den im Dolomit enthaltenen 

Nährstoffen Calcium und Magnesium werden so weitere Nährelemente in den Wald zurück-

gebracht, die durch Versauerung und Holzernte verloren gegangen sind. Die hohen pH-

Werte von Holzasche tragen zusätzlich zur Entsauerung der Waldböden bei 

. Hinzu kommt, dass Holzasche als Sekundärrohstoff angesehen werden kann, der in 

seiner Nutzung zur Substitution und Ressourcenschonung anderer Rohstoffe ς in diesem 

Fall Dolomit ς beitragen kann . 
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Abbildung 1.3-1: Bis 2018 in Baden-Württemberg dokumentierte Kalkungsmaßnahmen. 

Ab dem Jahr 2022 wird im Rahmen der dritten bundesweiten Bodenzustandserhebung im 

Wald (BZE III) der Kalkungserfolg im Hinblick auf die Verbesserung der Bodeneigenschaften 

überprüft. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden außerdem Rückschlüsse auf die natürli-

che Erholung der Wälder von der Bodenversauerung sowie diesbezügliche Erfolge des 

Waldumbaus erlauben. Die BZE III wird damit eine weitere Grundlage für Entscheidungen 

über zukünftige Kalkungsprogramme im Land liefern. 



19 

2 Umsetzung des Kalkungsprogramms 

Peter Hartmann1, Lucas Mahlau1, Axel Huber2, Heike Puhlmann1 

1 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Boden und Umwelt 
2 Regierungspräsidium Freiburg, Referat 84 ς Waldnaturschutz, Biodiversität und Waldbau 

Die Planung und die Durchführung von Kalkungsmaßnahmen sind aufwendige Verfahren 

mit einer Vielzahl von Beteiligten. Die Planung muss die Kalkungsbedürftigkeit von Standor-

ten bewerten, flächenspezifische Empfehlungen für Kalkmaterial und Ausbringungsart er-

stellen sowie umfassende Naturschutzbelange berücksichtigen. Vor anstehenden Kalkun-

gen müssen Bodenproben analysiert und bewertet werden. Während der Kalkung ist die 

Einhaltung von Verfahrensvorschriften zu prüfen sowie die Qualität der ausgebrachten Ma-

terialien sicherzustellen. Sämtliche Kalkungsmaßnahmen müssen detailliert dokumentiert 

werden. Zwischen den Beteiligten auf vielen Ebenen in Behörden und Öffentlichkeit ist des-

halb ein hohes Maß an Koordination erforderlich. Im Folgenden werden die verschiedenen 

Schritte von der Planung bis zur konkreten Durchführung von Kalkungsmaßnahmen be-

schrieben. 

2.1 Bewertung der Kalkungsnotwendigkeit von Waldstandorten 

 
 

Angesichts des Rückgangs der Säurebelastung zwischen 1980 und 2010 um etwa zwei Drit-

tel hat sich der Fokus der Bodenschutzkalkung von der reinen Kompensation der Säurede-

position verschoben . Seit 2010 zielt das in Baden-Württemberg durch-

geführte Kalkungsprogramm auf die langfristige Regeneration der natürlichen chemischen 

Ausstattung der Waldböden. Dieses standortsdifferenzierte Kalkungskonzept zielt darauf 

ab, eine Wiederannäherung des Bodens an einen vor- bzw. frühindustriellen chemischen 

Zustand zu erreichen . Der Zielzustand der Böden, welcher mit 

den regenerationsorientierten Kalkungen erreicht werden soll, orientiert sich an Bodenda-

ten, die  zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Baden-Württemberg erhoben hatte. 

Die Abweichung vom Zielzustand wird über die aktuelle Versauerung des Unterbodens 

¶ Der Kalkungsbedarf leitet sich standortsdifferenziert aus dem Versauerungssta-

tus der Böden ab. 

¶ Der angestrebte, natürliche Bodenzustand wird von historischen Werten abge-

leitet. Dieser wird mit verschiedenen aktuellen Flächen- und Punktinformatio-

nen verglichen, um den konkreten Kalkungsbedarf zu ermitteln. 

¶ Der Schwerpunkt liegt auf Böden, die durch die Versauerung besonders stark in 

ihrer Funktionalität beeinflusst wurden und somit auf den intermediären Stand-

orten. 

¶ Die Ausweisung von zu kalkenden Flächen erfolgt aufgrund von praktischen As-

pekten unter anderem anhand einer Priorisierung von Landkreisen. 
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quantifiziert. Der Vergleich aktueller Bodenzustände mit den Ergebnissen von  

zeigt eindeutige, großflächige Verschlechterungen des Bodens an , mit 

direkten Folgen unter anderem für die Humuszustände und die Bodenvegetation. Dass 

diese zum Teil sehr stark ausfallen und sich auf menschliche Einwirkungen zurückführen 

lassen, zeigen auch  und . Der versauernde Einfluss 

von Schwefel- und Stickstoffverbindungen auf Böden ist wissenschaftlich unumstritten und 

betrifft weite Bereiche Baden-Württembergs. Von der Versauerung negativ betroffen sind 

generell alle Böden, deren Pufferkapazitäten begrenzt sind. Dies sind primär alle Standorte, 

die auf kalkfreien Ausgangssubstraten verortet sind oder deren Hauptwurzelraum entkalkt 

und stark versauert ist. 

Von diesen menschlich versauerten Standorten sind natürlich saure Böden abzugrenzen. 

Als natürlich sauer gelten Böden, wenn sie auch ohne menschliche Einwirkung geringe pH-

Werte und Basensättigungen aufweisen würden. Generell begünstigen basenarme geologi-

sche Ausgangsformationen durch ihre primäre Mineralzusammensetzung (z.B. glimmer- 

und feldspatarme Granite, quarzreiche Dünensande) oder durch ihre sehr langsame Verwit-

terung (z.B. Feuersteinschutt) die Entstehung von natürlich sauren Böden. Solche Böden 

sind generell von der Kalkung auszuschließen, da sie sich in Bezug auf pH-Wert und Basen-

ausstattung bereits in einem für sie naturnahen Zustand befinden ς eine Wiederherstellung 

ist nicht nötig. 

Die Intensität der durch menschliches Handeln bedingten Bodenversauerung und der da-

raus abzuleitende Kalkungsbedarf werden zunächst auf der Basis von Daten der Bodenzu-

ǎǘŀƴŘǎŜǊƘŜōǳƴƎ ƛƳ ²ŀƭŘ ǸōŜǊ Řŀǎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ α.½9-YŀƭƪǳƴƎǎōŜŘŀǊŦǎƳƻŘŜƭƭά 

 flächendeckend für die gesamte Waldfläche im Land ermittelt.  

Darüber hinaus wird die Kalkungswürdigkeit und die Kalkungsempfindlichkeit eines 

Standorts über Informationen aus der WaldökologiscƘŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘǎƪŀǊǘƛŜǊǳƴƎ όα{ǘhYŀ-Mo-

ŘŜƭƭάύ ōŜǿŜǊǘŜǘ . Da die Waldökologische Standortskartierung nicht waldflä-

chendeckend vorliegt, wird ŦǸǊ .ŜǊŜƛŎƘŜ ƻƘƴŜ YŀǊǘƛŜǊǳƴƎ ŘƛŜ .ƻŘŜƴƪŀǊǘŜ мΥрлΦллл όαDŜπ

oLa50-aƻŘŜƭƭάύ ƎŜƴǳǘȊǘ . 

Aus dem GIS-technischen Verschnitt der drei Modelle ergeben sich Kalkungspotentialkar-

ten, welche anhand von standörtlichen Bodenanalysen überprüft werden, bevor eine kon-

krete Kalkungsmaßnahme geplant wird. 

 .ƻŘŜƴȊǳǎǘŀƴŘǎŜǊƘŜōǳƴƎ όα.½9-Kalkungsbedarfsmodellάύ 

Für ein landesweites, standortspezifisches und regenerationsorientiertes Kalkungspro-

gramm ist eine großflächige, aber detaillierte Datenbasis erforderlich. Entsprechende Infor-

mationen liegen mit den umfangreichen bodenchemischen und bodenphysikalischen Auf-

nahmen der zweiten Bodenzustandserfassung im Wald (BZE II) vor . 

Die als Punktinformationen in einem 8x8 km-Raster vorliegenden Daten wurden mithilfe 

multipler linearer Regressionsmodelle für die gesamte Waldfläche Baden-Württembergs 
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auf ein Raster mit 25 m Gitterweite regionalisiert (Regionalisierungen der Bodenparameter 

für Baden-Württemberg © FVA). Die Regionalisierungen basieren auf der Auswertung sta-

tistischer Zusammenhänge zwischen Bodenparametern und kontinuierlich in der Land-

schaft verfügbaren Informationen als Schlüsselgrößen für die Punkt-Flächen-Übertragung 

. Zu den Transfergrößen zählen beispielsweise geo-

logische Kartenwerke, das digitale Höhenmodell, Klimagrößen, Bestandesinformationen 

und Informationen zu bereits erfolgten Kalkungen. 

Die regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung zielt konzeptionell darauf ab, eine 

Wiederannäherung des Bodens an einen vor- bzw. frühindustriellen chemischen Zustand zu 

erreichen. Dazu muss zunächst die über das natürliche Maß hinausgehende depositionsbe-

dingte Bodenversauerung abgeschätzt werden. Folgende bodengenetische Prozesse und Er-

kenntnisse sind grundlegend für diese Abschätzung des Kalkungsbedarfs und sind im Fol-

genden kurz erläutert. Eine ausführliche Darstellung findet sich in . 

Durch Vergleichsmessungen konnte eine drastische Zunahme der Protonenaktivität bei 

gleichzeitigen Nährstoffverlusten an basischen Kationen im letzten Jahrhundert nachgewie-

sen werden. Die starke Versauerung ist nicht auf den Oberboden konzentriert, wo sie auch 

unter extremen Bedingungen natürlicherweise vorkommen kann. Es zeigt sich vielmehr 

auch eine starke Versauerung in Form von Verlusten an basischen Kationen im Unterboden. 

Die erforderliche Kalkmenge zur Wiederherstellung eines naturnahen bodenchemischen 

Zustands auf menschlich beeinflussten Standorten kann über die potentielle Säurewirkung 

der im Unterboden austauschbar gespeicherten Aluminiumvorräte ermittelt werden

. Diese Aluminiumvorräte wurden auf der Grundlage der BZE-Daten 

mit Hilfe multipler linearer Regressionsmodelle in detaillierten Karten dargestellt. Einflie-

ßende Parameter waren dabei die effektive Austauschkapazität, die Aluminium- bzw. Ba-

sensättigung der Austauscher sowie die Feinbodenvorräte unter Berücksichtigung von Ske-

lettgehalt und Feinbodendichte. Aus diesen Eingangsgrößen wurde der austauschbar im 

Unterboden gespeicherte Vorrat an Aluminium flächendeckend abgeleitet, welcher dann 

als Indikator für die im Boden gespeicherten, depositionsbedingten Säureäquivalente ver-

wendet wird . 

Der notwendige Kalkungsbedarf wird schließlich über die stöchiometrische Umrechnung 

des Aluminiumvorrats im Unterboden (60 bis 90 cm) in äquivalente Mengen an Dolomit er-

mittelt . Unter Berücksichtigung der in Baden-Württemberg für Dolomit 

festgelegten Dosierung von 3 t/ha und den im Dolomit durchschnittlich enthaltenen Men-

gen an Calcium- und Magnesiumcarbonaten errechnet sich die theoretisch notwendige An-

zahl an Kalkungen für jeden Standort. Bei mehrfachen Kalkungen werden Wiederholungen 

in einem etwa 10-jährigen Turnus empfohlen . 

 zeigt, dass die räumlichen Schwerpunkte des Regenerationsbedarfs in 

Arealen mit Lehmböden liegen, wie zum Beispiel in den Vorbergzonen von Schwarzwald, 

Odenwald und Schwäbischer Alb sowie im Hohenloher Land, im Schwäbisch-Fränkischen 
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Wald und im nördlichen Alpenvorland. Dies liegt daran, dass Lehme eine sehr hohe Aus-

tauschkapazität haben und deshalb besonders große Säuremengen speichern konnten. Die 

αǘǊŀŘƛǘƛƻƴŜƭƭŜƴ tǊƻōƭŜƳŀǊŜŀƭŜά ƛƴ ŘŜƴ IƻŎƘƭŀƎŜƴ ŘŜǎ {ŎƘǿŀǊȊǿŀƭŘǎ weisen hingegen einen 

eher moderaten, kleinflächigen oder sogar keinen Kalkungsbedarf auf. Das BZE-Kalkungs-

bedarfsmodell bewertet viele Standorte im Hochschwarzwald aufgrund ihrer geringen Ka-

tionenspeicherkapazität als nicht oder nur gering kalkungsbedürftig. 

 
Abbildung 2.1-1: Anzahl der benötigten Dolomitkalkungen (3 t/ha) entsprechend des BZE-Kalkungs-
bedarfsmodells (© FVA). Ist mehr als eine Kalkung nötig, sollten die Wiederholungskalkungen im 
Abstand von zehn Jahren stattfinden. 

Das BZE-Kalkungsbedarfsmodell gibt Auskunft über den Kalkungsbedarf zum Ausgleich der 

Säurelast im Unterboden. Zusätzlich wird die Verwendung von Dolomit-Holzasche-Gemisch 

auf der Grundlage von Ernährungsinventuren bei stärker aggregierten Böden mit den Bo-

denaǊǘŜƴƎǊǳǇǇŜƴ α{ŎƘƭǳŦŦǎŀƴŘŜάΣ α{ŀƴŘƭŜƘƳŜά ǳƴŘ αbƻǊƳŀƭƭŜƘƳŜά ŜƳǇŦƻƘƭŜƴΦ Diese sind 

aufgrund ihrer Neigung zur Aggregierung für Kaliummangel prädestiniert 

. Der ebenfalls in der Holzasche enthaltene Phosphor kann auf Flächen mit 
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geringen Vorräten die Phosphorernährung der Wälder stützen, aber auch die biologische 

Aktivität in inaktiven Rohhumusauflagen erhöhen  und einer Mangelversor-

gung entgegenwirken. Die genannten Bodenartengruppen werden wie das BZE-Kalkungs-

bedarfsmodell ebenfalls über regionalisierte Daten der Bodenzustandserhebung abgeleitet. 

 ²ŀƭŘǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ {ǘŀƴŘƻǊǘǎƪŀǊǘƛŜǊǳƴƎ όα{ǘhYŀ-aƻŘŜƭƭάύ 

Das BZE-Kalkungsbedarfsmodell ist aufgrund der zugrundeliegenden Regionalisierungs-

schritte mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Zur standörtlichen Bewertung der Kal-

kungsnotwendigkeit und -empfindlichkeit werden deshalb zusätzlich die Angaben der Wald-

ökologischen Standortskartierung (© LFV) einbezogen. In die Waldökologische Standorts-

kartierung fließen Angaben über Wuchsbedingungen in den Waldbeständen wie Klima und 

Nährstoffversorgung ein, welche das BZE-Kalkungsbedarfsmodell entscheidend ergänzen. 

Die Waldökologische Standortskartierung klassifiziert sämtliche kartierten Flächen be-

züglich ihrer Kalkungswürdigkeit . Dabei wird unterschieden zwischen Flä-

chen, die keine Kalkung benötigen und solchen, auf denen klare Kriterien die Kalkung kate-

gorisch ausschließen . Die Ansprache und Abgrenzung der potentiellen 

Vorkommen von Ausschlussgründen beruht auf der Feldaufnahme der Waldökologischen 

Standortskartierung. Ob die Kalkung als notwendig eingeschätzt wird oder nicht, orientiert 

sich dabei an der Basizität des Standortes. Reichen die vorliegenden Informationen nicht 

aus, um eine Fläche als kalkungswürdig oder als kalkungssensibel einzuteilen, wird ihr vor-

ƭŅǳŦƛƎ ŘƛŜ YƭŀǎǎŜ αYŀƭƪǳƴƎǎǿǸǊŘƛƎƪŜƛǘ ǇǊǸŦŜƴά zugewiesen. 

Tabelle 2.1-1: Klassifizierung der Flächen gemäß ihres Kalkungsbedarfs. 

Klasse Beschreibung   

Kalkungswürdig Standortseinheiten, bei denen Kalkungen sinnvoll sind.   

Kalkungswürdigkeit prüfen Einzelprüfung durch Experten.   

Keine Kalkung Standortseinheiten, die aufgrund ihrer Ausprägung nicht kalkungs-
würdig sind. 

  

Kalkungssensible Standorts-
einheit; keine Kalkung 

Harte Ausschlussflächen: Standortseinheiten, die im extrem sauren 
Bereich angesiedelt sind und ihren Charakter durch eine Kalkung 
verlieren würden. 

  

 

Die Einteilung wird angewendet auf gesamte Ökoserien sowie ökologische Artengruppen, 

welchen einzelne Standortseinheiten zugewiesen werden können: 

¶ Ökoserien fassen Substrate mit ähnlichen bodenphysikalischen Merkmalen wie 

Hauptbodenart, Bodenartenschichtung, Lagerungsdichte und Grobbodengehalt 

zusammen. Innerhalb von Wuchsräumen sind Ökoserien bestimmten geologischen 
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Ausgangsformationen zuzuordnen. Die Basizität dieser Substrate ist durch Bo-

denanalysen (BZE oder sogenannte Leitprofile der Waldkökologischen Standorts-

kartierung) beispielhaft belegt. So ist die Kalkung auf Ökoserien des Muschelkalks 

typischerweise nicht notwendig, auf Ökoserien des Buntsandsteins hingegen häu-

fig schon, solange sie nicht als natürlich saure Standorte von Kalkungen ausge-

schlossen sind. 

¶ Ökologische Artengruppen fassen Zeigerpflanzen mit ähnlichen bodenökologi-

schen Ansprüchen zusammen. Bestimmte Artengruppen sind als Zeiger von Böden 

hoher Basizität zu werten. Bei Waldstandorten mit Vorkommen dieser ökologi-

schen Artengruppen ist eine Waldkalkung unnötig. Wenn sie auf Ökoserien auftre-

ten, deren Substrate im Regelfall bodensauer sind, dann werden innerhalb dieser 

Ökoserien spezifische, als basenreich benannte Standortseinheiten ausgewiesen. 

Andere ökologische Artengruppen zeigen eine hohe Bodenazidität an oder stehen 

für intermediäre Basizität, wo eine Kalkungsnotwendigkeit durch bodenanalyti-

sche Stichproben zu prüfen ist. 

Wenn BZE-Kalkungsbedarfsmodell und StOKa-Modell übereinstimmend die Kalkungsbe-

dürftigkeit für eine Fläche feststellen, genügt im Zuge der Kalkungsplanung eine bodenche-

mische Flächenbeprobung mit geringerer Intensität. Widersprechen sich die beiden Mo-

delle, ist eine feiner aufgelöste Flächenbeprobung notwendig . 

 GeowissŜƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ [ŀƴŘŜǎŀǳŦƴŀƘƳŜ όαDŜƻ[ŀрл-aƻŘŜƭƭάύ 

Da die Waldökologische Standortskartierung nicht flächendeckend für das ganze Land vor-

liegt, wird für die übrigen Gebiete eine weitere Entscheidungsgrundlage, die integrierte Ge-

owissenschaftliche Landesaufnahme (© LGRB), herangezogen. 

Die integrierte Geowissenschaftliche Landesaufnahme (GeoLa50) des Landesamtes für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau stellt eine landesweite Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 

zur Verfügung. Für die von der FVA durchgeführte Bewertung der Kalkungswürdigkeit und -

empfindlichkeit sind darin mehrere bedeutende Größen enthalten. Entscheidend sind 

pH-Wert, Kalkführung, Ausgangssubstrat sowie Bodentyp. In einem ersten Schritt wurden 

die in Tabelle 2.1-2dargestellten Bewertungseinheiten zur Klassifizierung der 

Böden genutzt. Bei der Klassifizierung wurden die konzeptionellen Überlegungen aus dem 

BZE-Kalkungsbedarfsmodell  auf die Bodeneinheiten übertragen. Die 

Klassifizierung der Böden wurde mithilfe der Punktdaten aus der Bodenzustandserhebung, 

den Bodenaufnahmen im Rahmen der Bundeswaldinventur sowie den Bodenprobenahmen 

bei der Kalkungsberatung überprüft und verbessert. Bei Informationen über deckungsglei-

che Flächen wurden Angaben aus der waldökologischen Standortskartierung  

hinsichtlich der Kalkungswürdigkeit bzw. der Kalkungssensibilität in das Modell der inte-

grierten Geowissenschaftlichen Landesaufnahme übertragen, insofern vergleichbare Bo-

den- und Substrateigenschaften ersichtlich waren. 
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Wie in der Tabelle an Bodentypen wie Braunerde, Pelosol und Regosol deutlich wird, lässt 

dieses Kriterium allein nicht in allen Fällen eine eindeutige Zuordnung zu. Auch ein pH-Wert 

< 3 oder beispielsweise ein Boden mit klastischen Sedimenten (Ablagerungsgestein aus un-

terschiedlichen Gesteinsbruchstücken) als Ausgangsgestein muss in Verbindung mit den an-

deren Faktoren bewertet werden. Ist eine Fläche nach der Auswertung aller Kriterien in die 

YƭŀǎǎŜ αYŀƭƪǳƴƎǎǿǸǊŘƛƎƪŜƛǘ ǇǊǸŦŜƴά ŜƛƴȊǳƻǊŘƴŜƴΣ ǎƻ Ƴǳǎǎ ŜƛƴŜ ŀǳǎŦǸƘǊƭƛŎƘŜǊŜ Flächenbe-

probung mit anschließender Analytik durchgeführt werden. 

Tabelle 2.1-2: Kriterien der integrierten Geowissenschaftlichen Landesaufnahme (© LGRB), die zur 
Stratifizierung von Kalkungswürdigkeit und -sensibilität genutzt wurden (mit nicht abschließenden 
Beispielen der Bodentypen); übergeordnete Bewertung nach pH-Werten und Kalkführung. 

Kriterium Keine Kalkung Kalkungswürdigkeit 
prüfen 

Kalkungswürdig Kalkungssensibel 

pH-Wert  > 6 5-6; < 3 3-5 (i.d.R. < 3, entscheidend 
sind Ausgangsmaterial 
und Bodentyp) 

Kalkführung Carbonathaltig 
(oberhalb 40 cm) 

Stellenweise bzw. 
abschnittsweise car-
bonathaltig (40-100 
cm) 

Carbonatfrei 
(oberhalb 
100 cm) 

 

Ausgangs-
material 

 

Carbonatgesteine, 
Kalkausfällungen 

Magmatite, fluviatile Ablagerungen, 
limnische Bildungen, klastische Sedi-
mentgesteine, Kieselgesteine, Meta-
morphite, äolische Ablagerungen, Um-
lagerungsbildungen, glazigene, glazi-
fluviale und glazilimnische Ablagerun-
gen, solifluidale und solimixtive Bil-
dungen 

Palustrische Bildungen 
(Moore und Übergangs-
formen) 

Bodentypen 
(Beispiele) 

Syrosem, Lock-
ersyrosem, Ren-
dzina, Pararen-
dzina, Terra fusca, 
Gley, Auenboden 

 

Braunerde, Para-
braunerde, Fahl-
erde, Regosol, Ran-
ker, Pseudogley, Po-
dsol, Podsol-Braun-
erde, Pararendzina, 
Pelosol 

Braunerde, Pa-
rabraunerde, 
Fahlerde, Pelo-
sol 

 

Moor, Niedermoor, 
Stagnogley, Anmoorg-
ley, Felshumusboden, 
Ranker, Regosol, aus 
Hangschutt und Zersatz 
des mittleren Buntsand-
steins und aus Granit-
Hangschutt 

 

Die Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:200.000 (BÜK200, © LGRB) wird in Baden-Würt-

temberg nicht mehr für die Kalkungsplanung verwendet. Sie diente ebenfalls zur gutachter-

lichen Bewertung der Standorte, wobei identische Kriterien wie bei der GeoLa50 betrachtet 

wurden. Die höher aufgelöste Geowissenschaftliche Landesaufnahme ersetzt seit ihrer Ver-

öffentlichung im Jahr 2018 die Bodenübersichtskarte vollständig. 
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 zeigt die drei für die Beurteilung von Kalkungswürdigkeit und -empfindlich-

keit verwendeten Modelle sowie die aus deren Verschnitt entstehende Potentialflächen-

karte. 

 
Abbildung 2.1-2: Kartengrundlagen zur Planung der Bodenschutzkalkung für den Gesamtwald in Ba-
den-Württemberg (links) sowie für einen Ausschnitt am Übergang von Schwarzwald zum Neckar-
land (rechts). Datengrundlagen: Regionalisierungsmodelle auf BZE-Grundlage (Regionalisierungen 
Bodenparameter 25 m, © FVA), Aktuelle Karten der Standortskartierung (© LFV) sowie die Inte-
grierte Geowissenschaftliche Landesaufnahme 1:50.000 (© LGRB). 
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Die in der untersten Karte eingetragenen Probenahmepunkte verdeutlichen die Überprü-

fungsdichte im VergƭŜƛŎƘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αȊǳ ǇǊǸŦŜƴŘŜƴά ǳƴŘ αƪŀƭƪǳƴƎǎǿǸǊŘƛƎŜƴά CƭŅŎƘŜƴΦ !ǳǖŜǊπ

dem weisen sie auf die große Zahl der zu bearbeitenden Bodenproben hin, die für die Aus-

weisung von validierten Kalkungskulissen (= für die Kalkung vorgesehene Flächen) notwen-

dig ist. 

 Flächenbeprobung und Analytik 

Der mithilfe der drei Modelle (BZE-Kalkungsbedarfsmodell, StOKa-Modell, GeoLa50-Mo-

dell) ermittelte potentielle Kalkungsbedarf wird im Zuge der Planung einer konkreten Maß-

nahme anhand standörtlicher Bodenanalysen überprüft (Probepunkte im Probenah-

melayer). Dazu wird bei Flächen, welche die Modelle übereinstimmend als kalkungswürdig 

bewerten, jeweils ein Beprobungspunkt je 50 Hektar zufällig festgelegt. Bei Flächen, in de-

nen die Bewertung der verschiedenen Modelle nicht übereinstimmt, werden die Bepro-

bungspunkte dichter gesetzt, nämlich einer pro 20 Hektar. Auch bei Flächen, die nach dem 

Jahr 2000 gekalkt worden sind, werden gründlichere Untersuchungen durchgeführt, um die 

Notwendigkeit einer Wiederholungskalkung an dem jeweiligen Standort zu prüfen.  

Die Bodenproben werden in den Mineralbodentiefen 0 bis 5 cm, 15 bis 20 cm und 30 bis 

40 cm gewonnen und bodenchemisch analysiert. Liegt die Basensättigung mindestens in 

den beiden tieferen Bodenbereichen unter dem empirisch ermittelten Grenzwert von 20 %, 

ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ YŀƭƪǳƴƎ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴ όYŀǘŜƎƻǊƛŜ αƪŀƭƪŜƴάύΦ [ƛŜƎŜƴ ŘƛŜ .ŀǎŜƴǎŅǘǘƛƎǳƴƎǎǿŜǊǘŜ ƘƛŜǊ 

zwischen 20 und 50 %, wird im Einzelfall geprüft, wie die betroffenen Bodeneinheiten auf-

grund anderer Analysenparameter wie pH-Werte bewertet werden und wie die Laborwerte 

ōŜƴŀŎƘōŀǊǘŜǊ tǳƴƪǘŜ ǎƛƴŘ όYŀǘŜƎƻǊƛŜ αȊǳ ǇǊǸŦŜƴάύΦ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ Ƴƛǘ ƘǀƘŜǊŜƴ .ŀǎŜƴǎŅǘǘƛƎǳƴƎǎπ

werten werden als nicht kalkungsbedürftig eingestuft. 

Ziel ist es, gutachterlich eine schlüssige Bewertung der Boden- bzw. Standortseinheiten 

im GIS zu erarbeiten. Bei dieser Bewertung werden neben der Einstufung aufgrund der Ba-

sensättigung außerdem pH-Wert, Gehalt an Stickstoff und Kohlenstoff sowie Humusform 

als weitere Parameter betrachtet. Das gilt insbesondere bei Proben, bei denen die Analyse-

werte nicht eindeutig sind.  gibt einen Überblick über die Ergebnisse der 

bodenchemischen Laboranalysen seit 2014. Dabei wird ersichtlich, dass für etwas mehr als 

die Hälfte der beprobten Punkte ein eindeutiger Kalkungsbedarf besteht und somit die Kal-

kungspotentialflächen, von denen diese Proben stammen, tatsächlich auch gemäß der Bo-

denanalytik als kalkungsbedürftig einzustufen sind. Knapp 30 % sind nach der Analyse ein-

deutig nicht kalkungsbedürftig. Die restlichen Proben weisen nicht eindeutig auf Kalkungs-

bedürftigkeit hin und müssen im räumlichen Kontext mit benachbarten Analysepunkten 

und Bodeneinheiten gutachterlich bewertet werden. 
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Abbildung 2.1-3: Basensättigungen (links) und pHKCl-Werte (rechts) der gewonnenen Bodenproben 
zur Validierung der Kalkungspotentialkarten im Zeitraum 2014 bis 2019. n = Anzahl der beprobten 
Punkte pro Kategorie. Waagrechte Linien = Bewertungsgrenzen (bei der Basensättigung: < 20 % Ḭ 
zu kalken; 20-50 % Ḭ zu prüfen; > 50 % Ḭ nicht zu kalken; beim pH-Wert: < 4,2 Ḭ dringend zu kal-
ken). 

 Priorisierung von Landkreisen 

Im Rahmen des Kalkungsprogramms sollen die gesamten Waldflächen Baden-Württem-

bergs bezüglich ihrer Kalkungsbedürftigkeit bewertet und entsprechende Kalkungsmaßnah-

men durchgeführt werden. Die Planung konkreter Maßnahmen erfolgt individuell auf der 

Ebene der Landkreise bzw. Unteren Forstbehörden (UFBn), wobei Landkreise mit hohem 

YŀƭƪǳƴƎǎōŜŘŀǊŦ ǇǊƛƻǊƛǘŅǊ ƎŜƪŀƭƪǘ ǿŜǊŘŜƴ όα{ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ-¦C.ƴάύΦ 

Die Kalkungsdringlichkeit wurde für die gesamte Waldfläche eines jeden Landkreises in 

Form eines mittleren Kalkungsbedarfs berechnet (Anzahl erforderlicher Wiederholungskal-

kungen abzüglich des Kalkungsvollzugs zwischen 2000 und 2014, Stand 2014). Es ergeben 

sich hochrangige Platzierungen der Landkreise mit großen Anteilen an Flächen, auf denen 

mehrfache Wiederholungen notwendig sind und/oder bislang nur in geringem Umfang Kal-

kungen stattgefunden haben. Auch die Gesamtwaldfläche des Landkreises geht in die Be-

rechnung mit ein. Beispiele für priorisierte Landkreise sind der Ostalbkreis, Schwäbisch-Hall 

und Neckar-Odenwald. Einen niedrigen Rang in der Reihung erhalten Landkreise mit über-

wiegend natürlich sauren Böden, Böden mit geringer Speicherkapazität, kleinen Waldflä-

chen oder bereits hohem Kalkungsvollzug. Vereinzelte Landkreise weisen zwar hohe Priori-

sierungen auf, wurden jedoch aus der Reihung als Schwerpunkt-UFBn herausgenommen. 
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Begründet wird dies mit den standörtlichen Eigenschaften der potentiellen Kalkungsflä-

chen. Die betroffenen Standorte weisen oftmals sehr tonige Substrate auf, die zwar auch 

versauert sind, jedoch ausreichend hohe Pufferkapazitäten aufweisen. Sie wurden zum Teil 

analysiert und offenbaren keinen Kalkungsbedarf; eine (Wiederholungs-)Kalkung dürfte die 

standörtlichen Eigenschaften nur geringfügig beeinflussen. Des Weiteren liegen diese Flä-

chen nur in untergeordneter Größe vor, sodass eine Bewertung des Bearbeitungs- und Be-

gutachtungsaufwands ebenfalls dazu führte, diese Bereiche aus der Kalkungsreihung her-

auszunehmen. Diese Abwägungen wurden bisher für die Landkreise Tuttlingen, Zollernalb-

kreis und Reutlingen durchgeführt. 

In der Regel führen Schwerpunkt-UFBn zunächst Kalkungen im Staatswald durch. Dabei 

sammeln die mit der Koordination betrauten UFB-Mitarbeitenden Erfahrungen, auf Basis 

derer sie in den Folgejahren auch Kalkungen im Privat- und Körperschaftswald koordinieren 

können. 

2.2 Kalkmittel und Qualitätssicherung 

 
 

Bei der Bodenschutzkalkung im Wald sind gesetzliche Regelungen in Bezug auf die einge-

setzten Kalkmittel und deren Qualitätskriterien einzuhalten, insbesondere in Bezug auf die 

Düngemittelverordnung, das Umweltrecht und den Arbeitsschutz. Die verwendeten Mate-

rialien müssen einerseits diese gesetzlichen Anforderungen erfüllen und andererseits die 

gewünschte ökologische Wirkung zeigen. 

Die Änderung der Zielrichtung für Waldkalkungen in Baden-Württemberg 

 zog auch Veränderungen im Hinblick auf die eingesetzten Kalkmittel nach sich. Dies 

zeigt sich in der Wahl der ausgebrachten Materialien sowie den damit gekalkten Waldflä-

chen in Baden-Württemberg. Die Veränderung lässt sich nachvollziehen anhand der bun-

desweiten Dokumentation der Bodenschutzkalkungen in , aus welcher 

die Daten in  zusammengestellt wurden. 

Bis in die 1970er Jahre waren Kalkgaben auf Pflanzlochdüngungen oder kleinflächige Dün-

geversuche beschränkt, wobei überwiegend Mehrnährstoffdünger eingesetzt wurden. Mit 

ŘŜƳ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘŜƴ !ǳŦǘǊŜǘŜƴ Ǿƻƴ ²ŀƭŘǎŎƘŅŘŜƴ ƛƴŦƻƭƎŜ ŘŜǎ αǎŀǳǊŜƴ wŜƎŜƴǎά ǎǘƛŜƎ ŀō aƛǘǘŜ 

der 1980er Jahre der Flächenumfang der Waldkalkungen deutlich an. Gleichzeitig wurden 

verstärkt basisch wirkende Materialien ausgebracht, überwiegend Dolomit, häufig auch mit 

¶ Die aktuell in Baden-Württemberg eingesetzten Kalkmittel sind Dolomit (3 t/ha) 

und Dolomit-Holzasche-Gemisch (4 t/ha, Mischungsverhältnis 3:1), jeweils in 

erdfeuchtem Zustand. 

¶ Die Kalkmittel unterliegen strengen Anforderungen in Bezug auf Textur und In-

haltsstoffe, die im Rahmen einer aufwendigen Qualitätssicherung kontrolliert 

und zertifiziert werden. 
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Beimischungen von Rohphosphat. Mit der Jahrtausendwende wurde dem Kalk auf Standor-

ten mit akutem Kaliummangel vermehrt Kaliumsulfat bzw. bei akutem Magnesiummangel 

in geringem Umfang Magnesiumsulfat beigemischt . Bei der Lösung 

dieser Salze werden allerdings hochmobile, reaktive Sulfationen freigesetzt, wodurch ein 

Teil der neutralisierenden Wirkung des Kalkes aufgehoben wird und zugeführte Nährstoffe 

aus dem Oberboden ausgetragen werden können . 

Tabelle 2.2-1: Entwicklung der in Baden-Württemberg gekalkten Fläche in Hektar, differenziert für 
die verschiedenen eingesetzten Kalk- und Düngemittel. In Klammern ist der Anteil der Fläche an der 
behandelten Gesamtfläche je Zeitabschnitt eingefügt. Daten aus , aktualisiert 
mit Zahlen des Regierungspräsidiums Freiburg. 

Kalkmittel Vor 1980 1980-1989  1990-1999 2000-2009 2010-2019 Gesamtfläche 

Dolomit ohne 
Beimischung 

305 
(6,6 %) 

8.389 
(18,3 %) 

29.465 
(28,4 %) 

77.749 
(55,4 %) 

73.708 
(55,9 %) 

189.617 
(44,5 %) 

Dolomit mit 
Rohphosphat 

441 
(9,5 %) 

15.223 
(33,2 %) 

30.371 
(29,3 %) 

20.257 
(14,4 %) 

1.121 
(0,9 %) 

67.413  
(15,8 %) 

Dolomit mit Kali-
umsulfat 

0 
(0,0 %) 

74 
(0,2 %) 

2.911 
(2,8 %) 

13.578 
(9,7 %) 

0 
(0,0 %) 

16.563 
(3,9 %) 

Dolomit-Holz-
asche-Gemisch 

14 
(0,3 %) 

0 
(0,0 %) 

0 
(0,0 %) 

1.027 
(0,7 %) 

54.708 
(41,5 %) 

55.749 
(13,1 %) 

Mehrnährstoff-
dünger 

2.689  
(58,1 %) 

645  
(1,4 %) 

0 
(0,0 %) 

480 
(0,3 %) 

0 
(0,0 %) 

3.815 
(0,9 %) 

ohne Angabe 1.180 
(25,5 %) 

21.541  
(47,0 %) 

40.844 
(39,4 %) 

27.268 
(19,4 %) 

4.906 
(3,7 %) 

95.739 
(22,5 %) 

Gesamtfläche 4.630 
(100 %) 

45.872  
(100 %) 

103.592 
(100 %) 

140.359 
(100 %) 

131.753 
(100 %) 

428.896 
(100 %) 

 

Seit 2008 wurde die Beimischung von Mineralsalzen zunehmend durch den Einsatz von 

Holzasche abgelöst. Holzasche hat eine stark alkalische Wirkung und enthält neben Calcium 

und Magnesium nennenswerte Anteile weiterer essentieller Pflanzennährstoffe, insbeson-

dere Kalium und Phosphor. Diese Eigenschaften machen die Holzasche zu einem wertvollen 

Material als Ersatz für die bislang eingesetzten, problematischen Rohphosphate und Neut-

ralsalzdünger, wobei die geringeren Nährstoffgehalte der Holzasche im Vergleich zu forst-

üblichen Düngezusätzen zu beachten sind . 

Seit 2010 wird in Baden-Württemberg auf den Einsatz von Rohphosphat und Mineralmi-

schungen weitgehend und seit 2013 vollständig verzichtet. Auf Standorten mit Kalium- 

und/oder Phosphormangel werden seitdem ausschließlich Dolomit-Holzasche-Gemische 

ausgebracht . Aktuell wird etwa auf der Hälfte der behandelten Flächen 

Dolomit und auf der anderen Hälfte Dolomit-Holzasche-Gemisch verwendet 

. 
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Silikatische oder basaltische Gesteinsmehle sind an Standorten, auf denen eine Kalkung mit 

Dolomit aufgrund seiner hohen Wirksamkeit ökologisch nicht in Frage kommt, eine mögli-

che Alternative . Aufgrund ihrer geringen Löslichkeit wirken sie 

langsam und vergleichsweise mild, weshalb sie insbesondere für den Einsatz auf Standorten 

geeignet sind, auf denen eine hohe Gefahr der Stickstoffmobilisierung besteht. Wegen der 

vergleichsweise geringen Neutralisationskapazität und des hohen Anteils an nicht-reaktiven 

Silikaten und Oxiden sind bei der Ausbringung von Gesteinsmehl höhere Dosierungen als 

bei Dolomit erforderlich, wodurch die Kosten für Material und Ausbringung steigen 

. Dies erklärt, weshalb Gesteinsmehle in Baden-Württem-

berg nicht auf größerer Fläche ausgebracht wurden und nicht in  aufgeführt 

sind. 

Tabelle 2.2-2: Vergleich der ausgebrachten Nährstoffmengen bei der Verwendung von zertifizierten 
Dolomit-Holzasche-Gemischen (DHG) sowie Kaliumsulfat und Rohphosphat in forstüblichen Men-
gen. 

 

Anforderungen an die bei der Bodenschutzkalkung eingesetzten Materialien werden in der 

Regel über die folgenden Stoffeigenschaften definiert: 

¶ Schadstoffgrenzwerte 

o im Dolomit: Gehalte an Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber, 

Thallium 

o in der Holzasche zusätzlich: Perfluorierte Tenside (PFT), Summe der Dioxine, 

dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (dl-PCB)  

¶ Nährelementgehalte 

o im Dolomit: Gehalte an Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat 

o in der Holzasche: Gehalte an mineralsäurelöslichem Kaliumoxid und Phos-

phat, Summe basisch wirksamer Bestandteile 

¶ Weitere chemische und physikalische Parameter wie pH-Wert, Reaktivität, 

Glühverlust als Indikator für Rückstände von organischen Verbindungen wie Dio-

xin, Mahlfeinheit und Wassergehalt. 

Die zur Ausbringung in Baden-Württemberg zugelassenen Kalkmittel und deren chemisch-

 Dolomit-Holzasche-
Gemisch (DHG) 

Kaliumsulfat  

(K2SO4) 

Rohphosphat  

(z.B. Dolophos26) 

Relation 
DHG/Dünger 

Dosierung 3 t/ha (Dolomit) + 
1 t/ha (HA) 

0,5 t/ha 0,1 t/ha  

(3 % Beimischung zu 3,2 t 
Dolomit/ha) 

 

K2O > 44 kg/ha (> 1 %) 270 kg/ha - ~ 1/6 

P2O5 > 13,2 kg/ha 
(> 0,3 %) 

- 26 kg/ha (26 %) ~ 1/2 
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physikalische Eigenschaften sind im Merkblatt 50/2000 der FVA und dessen Aktualisierung 

54/2013 definiert . Seit 2019 gilt eine gemeinsam von FVA, LFV BW 

und Deutscher Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) entwickelte Prüfrichtlinie . 

Die Einhaltung der darin geforderten Qualitätskriterien wird im Rahmen einer umfangrei-

chen Qualitätssicherung überwacht. Im Folgenden werden die in Baden-Württemberg gül-

tigen Regelungen für die aktuell eingesetzten Kalkmittel Dolomit und Dolomit-Holzasche-

Gemisch sowie die damit verbundenen Prüfverfahren für die Qualitätssicherung beschrie-

ben. 

 Dolomit  

Dolomit, mit oder ohne Holzaschezusatz , ist das in Baden-Württem-

berg einzige eingesetzte Kalkmittel . Ausgebracht werden aktuell 3 t/ha. 

Im Vergleich zu reinem Kalk (Calciumcarbonat, CaCO3) enthält Dolomit hohe Anteile an 

Magnesium (Magnesiumcarbonat, MgCO3). Dieser essentielle Pflanzennährstoff ist infolge 

der Bodenversauerung in Waldböden besonders stark in den Mangel geraten. 

Dolomit ist ein vergleichsweise kostengünstiges Produkt, da es nach der Gewinnung im 

Steinbruch nur noch geringer weiterer Aufarbeitung bedarf. Die Verarbeitung beschränkt 

sich im Wesentlichen auf das Mahlen zu Gesteinsmehl und das anschließende Anfeuchten. 

 führt die aktuell in Baden-Württemberg geltenden Anforderungen für Dolomit 

auf. Die angegebenen Schadstoffgrenzwerte sind durch die Düngemittelverordnung 

(DüMV, Fassung 2017) festgelegt. FVA und LFV BW haben Grenzwerte für weitere Materi-

aleigenschaften, wie die Mindestgehalte an basisch wirksamen Komponenten und Nährele-

menten und die Mahlfeinheit, vorgegeben. Im Prozess der Qualitätssicherung werden drei 

Analyseformen, Anerkennungs-, Basis- und Vollanalyse, unterschieden, die hinsichtlich des 

Analyseumfangs und der Grenzwerte variieren . 

Um eine ausreichende neutralisierende Wirkung des Dolomits zu gewährleisten, wird in 

Baden-Württemberg ein Gesamtcarbonatgehalt von mindestens 90 % gefordert. Neben 

Nordrhein-Westfalen und Thüringen gibt Baden-Württemberg damit die höchsten Anforde-

rungen vor. In den übrigen kalkenden Bundesländern werden Mindestgehalte zwischen 60 

und 85 % gefordert (Hessen 60 bis 70 %, Niedersachsen 75 %, Rheinland-Pfalz 85 %, Sach-

sen 80 % und Sachsen-Anhalt 75 %). 

Neben der Säureneutralisation ist die Regeneration der Magnesiumvorräte ein wichtiges 

Ziel der Bodenschutzkalkungen. Deshalb wird in Baden-Württemberg ein Mindestgehalt an 

Magnesiumoxidäquivalent von 12 % gefordert, was einem Magnesiumcarbonatanteil von 

22,7 % entspricht. Der in Baden-Württemberg geforderte Mindestgehalt an Magnesiumcar-

bonat liegt im Bereich der anderen Bundesländer (von 15 % in Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt bis 30 % in Thüringen). 
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Die für Baden-Württemberg festgelegte Reaktivität von > 10 % bei trockenem Kalk ent-

spricht den Werten in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. In Rheinland-Pfalz liegt 

sie mit > 12 % etwas höher. Für die übrigen Bundesländer liegen keine Angaben vor. 

Tabelle 2.2-3: Qualitätskriterien für Dolomit entsprechend ; FS = Frischsubstanz, TM = 
Trockenmasse, ef = erdfeucht, tr = trocken, AA = Anerkennungsanalyse, BA = Basisanalyse, VA = 
Vollanalyse , *  = Kennzeichnungswert nach DüMV. 

Qualitätskriterium Analyseform Anforderung Toleranz Quelle der 
Anforderung 

Gesamtcarbonat  

(CaCO3 + MgCO3) 

BA, VA 

AA 

> 90 % TM 

> 90 % TM 

-3 % 

- 3 % 

LFV BW 

LFV BW 

Magnesium (MgO-Äquivalent) BA, VA 

AA 

> 12 % TM 

> 12 % TM 

- 1 % 

- 1 % 

LFV BW 

LFV BW 

Reaktivität AA > 10 % - DüMV 

pH-Wert BA, VA < 11,5 - CLP-VO 

Siebdurchgang 2 mm, nass AA, BA, VA > 98 % - 2 % LFV BW 

Siebdurchgang 0,1 mm, nass AA, BA, VA > 90 % - 2 % LFV BW 

Arsen AA. VA < 20 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Blei AA, VA < 100 mg/kg TM + 50 % LVF BW* 

Cadmium AA, VA < 1,0 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Chrom (Cr VI) AA, VA < 1,2 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Nickel AA, VA < 40 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Quecksilber AA, VA < 0,5 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Thallium AA, VA < 0,5 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Wassergehalt BA, VA 7 % FS + 2 % LFV BW 

 

Wie für Baden-Württemberg sind auch für die anderen Bundesländer die Grenzwerte der 

Düngemittelverordnung verbindlich. Daher sind die in den Bundesländern maximal zulässi-

gen Schadstoffkonzentrationen sehr ähnlich. Im Unterschied zu Baden-Württemberg sind 

jedoch in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen auch Grenzwerte für Kupfer und 

Zink festgehalten. 

Bei der Kalkung im Wald wird das Material oberflächlich ausgebracht , 

jedoch nicht in den Boden eingearbeitet. Es ist deshalb wichtig, das Material ausreichend 

fein zu mahlen, damit sich dieses im Bodensickerwasser löst und in tiefere Bodenschichten 

transportiert werden kann. Andererseits beschleunigt eine zu feine Mahlung die Auflösung 

des Kalkmaterials, wodurch die Gefahr der Auswaschung aus sandreichen Böden begünstigt 

und die Langzeitwirkung reduziert wird. Baden-Württemberg folgt in seinen Anforderungen 

den Empfehlungen von , wonach mindestens 90 % des 
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Materials einen Korndurchmesser kleiner 0,1 mm aufweisen soll. Damit ist das in Baden-

Württemberg eingesetzte Material deutlich feiner als in anderen Bundesländern. Nieder-

sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern je-

weils bei mindestens 70 % des Materials einen maximalen Korndurchmesser von 1,0 mm. 

Für die übrigen Bundesländer liegen keine Angaben vor. 

Dolomit wird durch Anfeuchten in einen erdfeuchten Zustand gebracht, um die Staubent-

wicklung bei der Ausbringung zu minimieren . Die 

Bundesländer legen in der Regel Spannweiten für den im Endprodukt einzustellenden Was-

sergehalt fest. Der geforderte Wassergehalt liegt in Baden-Württemberg mit einer tolerier-

ten Spanne von 7 bis 9 % im oberen Bereich der Bundesländer (Sachsen-Anhalt und Nieder-

sachsen: 3 bis 10 %, Sachsen: 3 bis 8 %, Rheinland-Pfalz 2 bis 8 %, keine Angabe für die an-

deren Bundesländer). Dies begründet sich mit der hohen Mahlfeinheit, welche ein stärkeres 

Anfeuchten erforderlich macht. 

 Dolomit-Holzasche-Gemisch 

Die Zugabe von Holzasche zum Dolomit soll im Rahmen der regenerationsorientierten Bo-

denschutzkalkung die Erholung der Böden zusätzlich unterstützen und verlorene Nährstoffe 

in den Wald zurückbringen. Dabei gelten zum einen zusätzliche Anforderungen an das Kalk-

material. Zum anderen ist das Produkt auf bundesweiter Ebene noch kein verbreitetes Mit-

tel. Das führt dazu, dass nur auf einen vergleichsweise kleinen Erfahrungsschatz zurückge-

griffen werden kann und einige Aspekte des Materials aktuell weiterhin auf Wirkung und 

Langzeitfolgen überprüft werden . 

Holzasche darf seit der Novellierung der Düngemittelverordnung von 2003 für den forst-

lichen Bodenschutz verwendet werden . Die entsprechenden Regelun-

gen wurden in den darauf folgenden Neufassungen der Düngemittelverordnung konkreti-

siert. Prinzipiell gilt, dass Holzasche nur in Mischung mit dolomitischen Kalken ausgebracht 

werden darf, wobei ihr Anteil maximal 30 % beträgt. 

Für die Ausbringung im Wald sind ausschließlich Aschen zugelassen, die aus unbehandel-

ten (ggf. mechanisch behandelten) und naturbelassenen Hölzern aus folgenden Herkunfts-

quellen stammen: Waldhackschnitzel oder Waldstückbrennholz, Sägeresthölzer, Holzpel-

lets (nur aus unbehandelten naturbelassenen Hölzern ohne Zusatzstoffe), Gehölzschnittgut 

aus dem Offenland (z.B. Straßenbegleitgrün, Gewässerrandstreifen, Feldholzinseln) sowie 

Hackschnitzel aus landwirtschaftlichen Kurzumtriebsplantagen. Altholz ist nur zugelassen, 

wenn es sich um naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Holz handelt. 

Weiterhin dürfen gemäß Düngemittelverordnung nur sogenannte Rost-, Grob- oder Brenn-

raumaschen sowie Aschen aus der ersten filternden Einheit im Rauchgasweg verwendet 

werden. Staubförmige Fein- und Zyklonaschen aus der letzten filternden Einheit im Rauch-

gasweg, die z.T. stark mit Schwermetallen belastet sein können , sind 

von der Anwendung ausgeschlossen. 
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Holzasche hat im Vergleich zu Dolomit eine größere Variabilität der Nährelement- und 

Schwermetallgehalte. Asche von Rinden, Nadeln und Blättern weisen beispielsweise deut-

lich höhere Nährstoffgehalte auf als Stammholz, Asche aus Harthölzern höhere als jene aus 

Weichhölzern . In sind die in Baden-Württemberg geforderten 

Qualitätskriterien für Holzasche sowohl in Bezug auf Schadstoffe als auch auf Mindestnähr-

stoffgehalte zusammengefasst.

Tabelle 2.2-4: Qualitätskriterien für Holzasche entsprechend DLG (2020); TM = Trockenmasse, 
dl-PCB = dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle, BA = Basisanalyse, AA = Anerkennungsanalyse, 
VA = Vollanalyse , * = Kennzeichnungswert nach DüMV, ** = Grenzwert nach 
DüMV. 

Qualitätskriterium Analyseform Anforderung Toleranz Quelle der 
Anforderung 

Glühverlust bei 420 °C BA, AA, VA < 5 % TM - LFV BW 

Kaliumoxid, mineralsäurelöslich BA, VA > 3,3 % TM - LFV BW 

Phosphat, mineralsäurelöslich BA, VA > 1 % TM - LFV BW 

Arsen  

 

BA, AA 

VA 

< 40 mg/kg TM 

< 20 mg/kg TM 

- 

+ 50 % 

DüMV** 

LVF BW* 

Blei  

 

BA, AA 
VA 

< 150 mg/kg TM 
< 100 mg/kg TM 

- 
+ 50 % 

DüMV** 

LVF BW* 

Cadmium  

 

BA, AA 
VA 

< 1,5 mg/kg TM 
< 1,0 mg/kg TM 

- 
+ 50 % 

DüMV**  

LVF BW* 

Nickel  

 

BA, AA 
VA 

< 80 mg/kg TM 
< 40 mg/kg TM 

- 
+ 50 % 

DüMV**  

LVF BW* 

Quecksilber  

 

BA, AA 
VA 

< 1,0 mg/kg TM 
< 0,5 mg/kg TM 

-  
+ 50 % 

DüMV** 

LFV BW* 

Thallium  

 

BA, AA 
VA 

< 1,0 mg/kg TM 
< 0,5 mg/kg TM 

- 
+ 50 % 

DüMV** 

LFV BW* 

Perflourierte Tenside (PFT) VA < 0,1 mg/kg TM - DüMV 

Summe der Dioxine und dl-PCB VA < 30 ng/kg TM - DüMV 

 

Wie beim Dolomit sind bei der Holzasche die in der Düngemittelverordnung festgelegten 

Grenzwerte für Schadstoffkonzentrationen einzuhalten. Des Weiteren sind gesetzliche Vor-

gaben seitens der EU-Verordnungen REACH (Verordnung (EG) 1907/2006: Europäische Che-

mikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi-

scher Stoffe) und CLP-VO (Verordnung (EG) 1272/2008: Classification, Labelling and Packa-

ging) zu beachten. Auf forstlichen Standorten gilt für die Holzascheausbringung die erwei-

terte Grenzwertregelung der Düngemittelverordnung, welche in Baden-Württemberg je-
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doch nicht vollständig ausgenutzt wird. Mindestgehalte von mineralsäurelöslichem Kali-

umoxid und Phosphat sollen dafür sorgen, dass sich die Verfügbarkeit dieser Nährstoffe auf 

den gekalkten Flächen verbessert. 

Die Grenzwerte sind so festgelegt, dass bei den Produkten keine Kennzeichnungspflicht 

nach Düngemittelverordnung sowie nach CLP-VO besteht. Mögliche Schadstoffgehalte sind 

entsprechend so niedrig, dass weder für die Natur noch für Menschen von einer Schadwir-

kung auszugehen ist. Weiterreichende Anforderungen wie z.B. Tragen von Schutzausrüs-

tung zum Schutz vor den ausgebrachten Gemischen sind daher nicht erforderlich. 

Frische Holzaschen weisen eine hohe Reaktivität auf, da sie in geringen Mengen noch 

Calciumoxid und Kaliumhydroxide enthalten können . 

Durch Alterung und Recarbonatisierung sowie durch die Mischung mit Dolomit wird die Re-

aktivität der Holzasche deutlich reduziert. Dies wurde durch einen von der DLG initiierten 

Alterungsversuch mit Dolomit-Holzasche-Gemischen bestätigt . Laufende 

Kontrollen der pH-Werte sowie der alkalischen Reserve im Dolomit-Holzasche-Gemisch ge-

währleisten, dass die Reaktivität genügend reduziert wurde und von den Materialien keine 

reizende oder ätzende Wirkung mehr ausgeht. Das wird auch durch die Grenzwertbestim-

mungen des DLG-Zertifikats sichergestellt . Die ökologischen und toxiko-

logischen Risiken werden zudem durch die Begrenzung der Ausbringungsmenge reiner Holz-

asche im aktuellen Kalkungskonzept auf maximal 1 t/ha in zehn Jahren minimiert. Diese 

Menge ist beispielsweise bei den holzascheerfahrenen skandinavischen Ländern als ge-

ringste auszubringende Menge definiert  und wird auch durch die eige-

nen Untersuchungen der FVA als ökosystemar risikoarm bewertet . 

Für das Gemisch gelten die in  definierten Anforderungen.  

Wie Dolomit  wird auch das Dolomit-Holzasche-Gemisch in einen erd-

feuchten Zustand gebracht. Dieser liegt mit einem Wassergehalt von mindestens 10 % der 

Festsubstanz etwas höher als bei Dolomit. Die Regeldosierung bei der Ausbringung von Do-

lomit-Holzasche-Gemischen beträgt pro Hektar 3 t Dolomit (TM), 1 t Holzasche (TM) und 

0,4 t Wasser . Entsprechend der Vorgaben der Deutschen Land-

wirtschafts-Gesellschaft  werden damit ca. 36,5 kg Kalium und 5,8 kg Phosphor 

je Hektar ausgebracht. Die ausgebrachten Magnesium- und Calciummengen variieren ent-

sprechend der Anteile von Magnesium- und Calciumcarbonat im Dolomit. Bei einem ange-

nommenen Mischungsverhältnis von 1:1 sowie einem Gesamtcarbonatgehalt von 75 % 

werden ca. 717 kg Calcium und 435 kg Magnesium je Hektar ausgebracht.  

Für die Nährstofffreisetzung und Pflanzenverfügbarkeit spielt die Partikelgröße des Dolo-

mit-Holzasche-Gemisches eine Rolle. Laborversuche der FVA zeigen deutlich, dass die Ele-

mente Kalium und Phosphor vor allem in Partikeln > 2 mm enthalten sind und ein Aufmah-

len der Holzasche deren Zugänglichkeit erhöht . Bei Verwendung von 

Wasser als Extraktionsmittel erwies sich nur ein sehr geringer Anteil (< 1 %) des in der Asche 

enthaltenen Phosphors als löslich. Die Löslichkeit von Phosphor stieg leicht auf ca. 10 % des 

enthaltenen Gesamtphosphors, wenn als Extraktionsmittel Zitronensäure genutzt wurde, 
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welche die Lösungseigenschaften der Huminsäuren im Boden realitätsnäher abbildet und 

damit die Pflanzenverfügbarkeit des in der Asche enthaltenen Phosphors realistischer wi-

derspiegelt. 

Tabelle 2.2-5: Qualitätskriterien für Dolomit-Holzasche-Gemische entsprechend ; FS = 
Frischsubstanz, TM = Trockenmasse, BA = Basisanalyse, AA = Anerkennungsanalyse, VA = Vollana-
lyse, *  = Kennzeichnungswert nach DüMV, ** = Kennzeichnungswert nach CLP-VO für reizend. 

 Qualitätssicherung 

In Baden-Württemberg dürfen ausschließlich qualitätsgeprüfte Kalkmittel ausgebracht wer-

den. Hierfür wurde durch die FVA und ForstBW (seit Anfang 2020 LFV BW) ein umfangrei-

ches Verfahren der Qualitätssicherung erarbeitet, in welchem die verwendeten Materialien 

vor ihrer Ausbringung hinsichtlich der Einhaltung der geforderten Gütekriterien, insbeson-

dere der Grenzwerte der Düngemittelverordnung, überprüft werden. 

Bis 2018 fand die Qualitätssicherung von Dolomit, Holzasche und Dolomit-Holzasche-Ge-

misch in Baden-Württemberg in einem zweigleisigen Verfahren statt. Zum einen führte die 

Qualitätskriterium Analyseform Anforderung Toleranz Quelle der 
Anforderung 

Gesamtcarbonat (CaCO3 + 
MgCO3) 

BA, VA > 75 % TM - 3 % LFV BW 

Magnesium (MgO-Äquivalent) BA, VA > 10 % TM - 1 % LFV BW 

Alkalische Reserve BA, VA nicht reizend - LFV BW** 

pH-Wert BA, VA < 11,5 - CLP-VO 

Siebdurchgang < 2 mm, nass BA, VA > 98 % - 2 % LFV BW 

Siebdurchgang < 0,1 mm, nass BA, VA > 50 % - 10 % LFV BW 

Glühverlust bei 420 °C BA, VA < 5 % TM - LFV BW 

Kaliumoxid, mineralsäurelös-
lich 

BA, VA > 1 % TM - 0,2 % LFV BW 

Phosphat, mineralsäurelöslich BA, VA > 0,3 % TM - 0,1 % LFV BW 

Arsen VA < 20 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Blei VA < 100 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Cadmium VA < 1,0 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Chrom (Cr VI) VA < 1,2 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Nickel VA < 40 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Quecksilber VA < 0,5 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Thallium VA < 0,5 mg/kg TM + 50 % LFV BW* 

Wassergehalt BA, VA 10 % FM + 2 % LFV BW 
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Forstverwaltung in Kooperation mit der FVA umfangreiche Laboruntersuchungen zu 

Schwermetall- und Nährstoffgehalten durch. Zum anderen mussten bis 2018 alle Aschen 

mit dem RAL-Gütezeichen GZ 252/1 der Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. zertifiziert 

worden sein. Diese überwacht die Güte der Asche mehrfach im Jahr und schult verantwort-

liches Personal in den Kraftwerken, welches dort für die Qualitätssicherung zuständig ist. 

Des Weiteren Ǝƛōǘ ǎƛŜ Řŀǎ ǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜ αvǳŀƭƛǘŅǘǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘƘŀƴŘōǳŎƘ IƻƭȊ- und Pflanze-

ƴŀǎŎƘŜ όw![ D½ нрнκмύά ƘŜǊŀǳǎΦ 5ŀǎ IŀƴŘōǳŎƘ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ ŘŜǊ vǳŀƭƛπ

tätssicherung, eine Beschreibung der Prozesskette im Zertifizierungsverfahren, die Bewer-

tungsgrundlagen für die Zertifizierung sowie Vorgaben bezüglich der Prüfbeauftragten und 

Probenehmenden. 

In den Jahren 2018 und 2019 entwickelten FVA und LFV BW zusammen mit der Deutschen 

Landwirtschafts-DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ό5[Dύ Řŀǎ α5[D-Qualitätssiegel für Produkte zur Bodenschutz-

ƪŀƭƪǳƴƎ ƛƳ ²ŀƭŘά , welches bei der Bodenschutzkalkung im Jahr 2019 erstmals 

als verbindliche Grundlage für die Qualitätssicherung eingesetzt wurde. Seither dürfen nur 

Kalkmittel bei der Bodenschutzkalkung eingesetzt werden, die das Qualitätssiegel der DLG 

tragen. Die Prüfrichtlinie der DLG für dieses Siegel berücksichtigt alle relevanten geltenden 

Rechtsvorschriften (CLP-Verordnung der EU, REACH-Verordnung Nr. 1907/2006 der EG, 

Deutsche Düngemittelverordnung DüMV, Verordnung über Probenahmeverfahren und 

Analysemethoden für die amtliche Düngemittelüberwachung) sowie weitere durch FVA und 

Forstverwaltung definierte Anforderungen. !ǳŎƘ Řŀǎ αvǳŀƭƛǘŅǘǎƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘƘŀƴŘōǳŎƘ 

Holz- und Pflanzenasche (RAL GZ нрнκмύά ŘŜǊ .ǳƴŘŜǎƎǸǘŜƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ YƻƳǇƻǎǘ ŜΦ±Φ ǳƴŘ 

die DLG-internen Bestimmungen (Allgemeine Geschäftsordnung der DLG, Allgemeine Prüf- 

und Durchführungsbestimmungen für das DLG-Qualitätssiegel, DLG-Checkliste zur Überprü-

fung der werksinternen Produktionsüberwachung für Produkte zur Bodenschutzkalkung, 

DLG-Qualitätssiegel für Produkte zur Bodenschutzkalkung ς !ƴƭŀƎŜ α!ǳŦǘǊŀƎ ȊǳǊ vǳŀƭƛǘŅǘǎπ

ǇǊǸŦǳƴƎάύ ǿŜǊŘŜƴ ōŜŀŎƘǘŜǘ . Die Qualitätskontrolle für die DLG-Zertifizierung 

findet in mehreren Schritten statt. Hersteller erhalten das DLG-Qualitätssiegel durch die 

Teilnahme am Überprüfungsverfahren, welches in  als Flussdiagramm dar-

gestellt ist. 

Dolomit wird als Eingangsvoraussetzung werksintern im Kalkwerk beprobt. Das geschieht 

unabhängig davon, ob es als reiner Dolomit oder als Dolomit-Holzasche-Gemisch eingesetzt 

werden soll. Auch für die Holzasche als Ausgangsprodukt der Kalkmittelherstellung besteht 

eine Eingangsvoraussetzung, deren Überprüfung jedoch extern erfolgt. Im Kalkwerk selbst 

folgt eine Wareneingangskontrolle vor der Vermischung mit dem Dolomit. Nach der Bear-

beitung von Dolomit und Holzasche im Kalkwerk (Mahlen, Mischen, Anfeuchten) und eini-

gen Zwischenuntersuchungen wird eine Kontrolle des Endprodukts durchgeführt. Nach 

werksinterner Beprobung wird das Material extern in akkreditierten Laboren analysiert. Ob 

eine Basis- oder Vollanalyse notwendig ist, hängt von der produzierten Menge ab 

. 
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Abbildung 2.2-1: Ablauf der Gütesicherung von Dolomit und Dolomit-Holzasche-Gemisch, verändert 
nach . 

Die Qualitätssicherung durch die Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. ist im Rahmen 

der DLG-Zertifizierung weiterhin zulässig: Das RAL-Gütezeichen GZ 252/1 mit dem Zusatz 

αIƻƭȊŀǎŎƘŜƴΣ ƎŜŜƛƎƴŜǘ ȊǳǊ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ DŜƳƛǎŎƘŜƴ ƎŜƳŅǖ ±ƻǊƎŀōŜƴ Ǿƻƴ CƻǊǎǘ.²ά ƪŀƴƴ 

die Anerkennungsanalyse für die Holzasche bei der DLG-Zertifizierung für die Holzasche er-

setzen.  

Die hier dargestellten Abläufe zur Qualitätssicherung des Kalkmaterials sind zum Zeit-

punkt der Erstellung dieses Berichtes gültig. Da die einzelnen Schritte und Vorgaben aber 

einer kontinuierlichen Anpassung und Optimierung unterliegen, werden sie sich voraus-

sichtlich im Laufe der Zeit ändern. 
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2.3 Ausbringung 

 
 

Die gängigsten Verfahren der Kalkausbringung sind das Verblasen aus einem Fahrzeug her-

ŀǳǎ όƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ŀƭǎ αǘŜǊǊŜǎǘǊƛǎŎƘŜ !ǳǎōǊƛƴƎǳƴƎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύ ǳƴŘ ŘŜǊ !ōǿǳǊŦ ŀǳǎ der Luft 

ǇŜǊ IŜƭƛƪƻǇǘŜǊ όƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ αŀǾƛƻǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ !ǳǎōǊƛƴƎǳƴƎά ƎŜƴŀƴƴǘύΦ ±ŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ .ǳƴπ

desländer favorisieren unterschiedliche Ausbringungsmethoden. In Sachsen  

und Nordrhein-Westfalen  wird beispielsweise die Flexibilität der aviotechni-

schen Ausbringung in den Vordergrund gestellt, während in Baden-Württemberg wegen der 

besseren Energiebilanz die terrestrische Ausbringung stärker befürwortet wird. Da sich die 

terrestrische Ausbringung nicht für zu steiles oder nicht hinreichend erschlossenes Gelände 

eignet, wird in der Regel eine Kombination von terrestrischer und aviotechnischer Ausbrin-

gung empfohlen . 

 Terrestrische Ausbringung 

Die terrestrische Ausbringung erfolgt üblicherweise durch Gebläsemodule, die auf 

α¦ƴƛƳƻƎǎά ό¦ƴƛǾŜǊǎŀƭƳƻǘƻǊƎŜǊŅǘŜύ ŀǳŦƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ . Das Kalkmaterial 

wird im Fahrzeug transportiert und am Einsatzort in den Bestand verblasen.  

Bei herkömmlichen Modulen wird eine Wurfweite von 20 m angenommen, woraus sich 

ein benötigter Abstand befahrbarer Wege bzw. Rückegassen von 40 m ergibt. Modernere 

Module können jedoch schon Wurfweiten von bis zu 70 m erreichen. Im Jahr 2012 wurden 

durch die FVA die erzielbaren Wurfweiten zweier in den regulären Kalkungsmaßnahmen 

zum Einsatz kommender moderner Gebläsemodule untersucht.  zeigt, dass 

die eingesetzte Technik einen Einfluss auf die Reichweite des Materials im Bestand hat. Bei 

Nutzung von ausreichend leistungsstarken Geräten ist eine Wurfweite von bis zu 50 m rea-

listisch, was einen Rückegassenabstand von maximal 100 m erlaubt. Die Regeldosierung von 

3 t/ha wird nur in einem kleinen Abstandsbereich realisiert, während in mittlerer Entfer-

nung zum Fahrzeug mit einer erhöhten Dosis des Kalks zu rechnen ist und sehr nahe und 

weiter entfernte Stellen eine zu geringe Dosis erhalten. Bei einem Rückegassenabstand von 

40 m erhält ein Teil der Fläche eine Kalkgabe von beiden Seiten. 

¶ Die Bodenschutzkalkung erfolgt ς je nach standörtlichen Gegebenheiten ς ent-

weder von einem Fahrzeug im Bestand oder aus der Luft. Beide Verfahren haben 

Vor- und Nachteile. 

¶ Die Ausbringung findet in Baden-Württemberg zwischen Anfang Juli und Ende 

Oktober statt. 
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Abbildung 2.3-1: Terrestrische Kalkausbringung mit dem Unimog. Foto: FVA. 

In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten muss die Ausrichtung der Gebläsemodule 

angepasst werden. Im Vergleich zu den Materialanforderungen für die Bodenschutzkalkung 

war der in der oben beschriebenen Untersuchung eingesetzte Dolomit etwas feiner gemah-

len (0 % > 2 mm anstatt max. 4 % > 2 mm) und etwas trockener (6,3 % Wasser anstatt 

8 ± 1 %), was zu einer tendenziell weiter in den Bestand hineinreichenden Ausbringung ge-

führt haben dürfte. 

 
Abbildung 2.3-2: Vergleich der Wurfweiten und Dosierungen zweier Unternehmen bei der terrest-
rischen Ausbringung von Dolomit in einem Altbestand. Daten aus einer Untersuchung der FVA von 
2012. 
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Die Ausbringung von Kalk per Unimog wird von den Unternehmen dokumentiert. Die UFBn 

erhalten die Aufzeichnungen und übertragen sie nach Abschluss der Kalkungsmaßnahme in 

die geforderte GIS-Dokumentation. 

Ein entscheidendes Argument für die terrestrische Ausbringung ist der geringere Ener-

gieverbrauch im Vergleich zur aviotechnischen Ausbringung. Er liegt mit 1,0 bis 1,5 Liter 

Diesel pro Tonne Kalkmaterial deutlich niedriger als die 6 Liter Kerosin, die der Hubschrau-

ber pro Tonne Material benötigt . Die Kalkung mit dem Unimog ist 

daher vergleichsweise umweltschonend. Außerdem trägt der geringere Treibstoffver-

brauch auch zu geringeren Ausbringungskosten bei . Im Gegensatz zur 

großräumigen aviotechnischen Ausbringung ist der Einsatz der terrestrischen Ausbringung 

ab ca. 100 ha Fläche praktikabel . Das wiederum bedeutet, dass auch kleinere 

Parzellen für die Kalkung in Frage kommen, bei denen die aviotechnische Ausbringung un-

verhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde. 

Das terrestrische Verfahren ist zudem weniger von der Witterung abhängig als die avio-

technische Ausbringung. Eine Kalkung per Unimog kann beispielsweise auch bei böigem 

Wind oder nebliger Witterung durchgeführt werden. 

Ein weiterer Vorteil der terrestrischen Ausbringung ist, dass Geräuschbelästigungen und 

die visuelle Störung für Anwohner und Touristen deutlich geringer ausfallen als bei der avi-

otechnischen. Die Nähe der Mitarbeitenden des Kalkungsunternehmens zum gekalkten Be-

stand erlaubt außerdem eine rasche visuelle Kontrolle der Ausbringungsqualität. 

Weil das Material bis zu einem Wassergehalt von 10 % angefeuchtet ist 

, ist die Staubbildung gering; daher ist die terrestrische Ausbringung auch in der Nähe 

von Infrastruktur möglich . 

Der Erfolg des Verfahrens ist von der Vegetationsstruktur und der Infrastruktur im Be-

stand abhängig: Eine dichte Vegetation an der Rückegasse sowie ein dichter Unterwuchs 

(Naturverjüngung und Jungbestände) behindern die gleichmäßige Verteilung des Materials. 

Ebenso behindern zu große Rückegassenabstände oder nicht befahrbare Waldwege die ter-

restrische Ausbringung. Bei der Planung einer Kalkung müssen deshalb die Zugänglichkeit 

und Befahrbarkeit der Rückegassen sowie die Bestandsstruktur geprüft werden. Eine unbe-

arbeitete Fläche von ca. 10 bis 15 % der zu kalkenden Fläche eines Bestandes wird nach 

Abstimmung mit der FVA seit drei bis vier Jahren bei der Verwendung des Gebläsemoduls 

aufgrund ökologischer und finanzieller Vorteile akzeptiert. 

Unimogs sind vergleichsweise schnelle, sparsame und robuste Fahrzeuge, die für den Ein-

satz im Wald gut geeignet sind. Die Gebläsemodule wurden für Unimogs entwickelt, da 

diese durch ihre hohe Geschwindigkeit zu einem schnellen Arbeitsfortschritt beitragen. Au-

ßerdem erlaubt das Fahrzeug die Umsetzung auf der eigenen Achse. Es ist daher kein zu-

sätzlicher Tieflader für den Transport notwendig. Bei schwierigem Gelände können sich je-

doch Probleme ergeben, da die Fahrzeuge auf befahrbare Waldwege und Rückegassen so-

wie ein moderates Gefälle angewiesen sind. Eine denkbare, aber bisher nicht entwickelte 

Alternative wäre ein Gebläsemodul für den Forwarder. Dabei könnten Kleinstflächen besser 
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erreicht werden und die Befahrbarkeit der Bestände müsste nicht im Vorfeld überprüft wer-

den. Dafür ist jedoch noch Entwicklungsarbeit erforderlich. Voraussetzung hierfür ist des 

Weiteren die integrierte Durchführung der Bodenschutzkalkung im Anschluss an die Holz-

rückung. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass zu diesem Zeitpunkt weniger lebende 

Bäume im Bestand stehen und dadurch eine erhöhte Auswaschung von Kationen und Nitrat 

zu befürchten ist. Ohne die Kopplung der beiden Eingriffe sind jedoch die Kosten für den 

Transport des Forwarders mit dem Tieflader zu hoch. Dadurch würde der Aufwand steigen. 

 Aviotechnische Ausbringung 

Bei der aviotechnischen Ausbringung wird der Kalk kontrolliert über dem Bestand verstreut 

. Die Nutzung eines Helikopters zur Waldkalkung erlaubt sehr schnelle, 

großflächig gleichmäßige Kalkungen, die weitgehend unabhängig vom Gelände erfolgen 

können. Somit können auch Waldflächen mit unzureichender Feinerschließung behandelt 

werden. 

 
Abbildung 2.3-3: Aviotechnische Kalkausbringung mit dem Hubschrauber. Foto: Helix Fluggesell-
schaft mbH. 

Transporter bringen das Kalkmaterial zu den Beladeplätzen, die zentral in den zu kalkenden 

Gebieten liegen. Dort wird der Helikopter beladen, um anschließend die Flächen mit mög-

lichst kurzen Wegen anzufliegen. Die Helikopterflüge werden permanent mittels GPS auf-
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gezeichnet. Dabei wird ebenfalls erfasst, wo genau der Streukübel entladen und Kalkmate-

rial ausgebracht wird . Somit kann das Einhalten der vorgegebenen Kal-

kungsflächen sowie der Ausschlussflächen kontrolliert werden. 

Voraussetzung für die aviotechnische Ausbringung ist eine zusammenhängende Flächen-

kulisse. Je kleinflächiger die Besitzverhältnisse sind und je stärker die Kalkungsbedürftigkeit 

der Flächen variiert, desto ungeeigneter ist die Ausbringung mit dem Helikopter. Nach Ein-

schätzung des Regierungspräsidiums Freiburg lohnt sich die aviotechnische Ausbringung ab 

ca. 400 ha zu kalkender Fläche pro Anfahrt des für die Kalkung erforderlichen Teams 

. Für kleinere Flächen sind die Planungs- und Umsetzungskosten zu hoch, da die Fix-

kosten wie Anfahrt und Umsetzung unverändert bleiben. 

Die Abhängigkeit von der Witterung stellt eine weitere Einschränkung der aviotechni-

schen Ausbringung dar: Bei starkem Niederschlag, Nebel oder Sturm sind Helikopterflüge 

nicht möglich. Geplante Einsätze müssen dann verschoben werden, was Kosten und Pla-

nungsaufwand erhöht. 

Die Gefahr der Schädigung von Flora und Fauna wird bei der aviotechnischen Ausbrin-

gung geringer eingeschätzt als bei der terrestrischen Ausbringung , 

was am vergleichsweise sanften Herabrieseln des Materials auf den Bestand liegt. Außer-

dem bleibt ein Teil des Materials zunächst in den Baumkronen hängen, sodass kalkungssen-

sible Tier- und Pflanzenarten am Boden diesen Teil verzögert und geringer dosiert erhalten. 

Andererseits wirkt sich das Kalkmittel in den Baumkronen auf Arten aus, die von der ter-

restrischen Ausbringung nicht betroffen würden und potentiell Schaden nehmen könnten. 

Problematisch ist zudem, dass vereinzelt gröberes Material im Kalkprodukt enthalten sein 

kann (beispielsweise versehentlich aufgenommene Steine oder verbackenes Material). 

Grobmaterial stellt bei einer großen Fallhöhe eine mögliche Gefahr für Mensch und Tier 

sowie für Infrastruktur und Fahrzeuge dar. Hier sind die Mitarbeitenden der ausbringenden 

Unternehmen in der Pflicht, eine ausreichende Verkehrssicherung zu gewährleisten. Das gilt 

für die aviotechnische Ausbringung im Vergleich zur terrestrischen in besonderem Maße, 

weil aus dem Helikopter keine sehr gute Übersicht über die Geschehnisse am Boden gege-

ben ist, besonders bei einem sehr dichten Bestandesdach. Durch die Betankung im Bestand 

und laufende Rotoren an Landeplätzen entstehen zusätzliche Gefahren. 

Ein wichtiger Vorteil der aviotechnischen Ausbringung ist, dass die Methode unabhängig 

von Gelände und der Bestandessituation eingesetzt werden kann. Das ermöglicht die Kal-

kung von Flächen mit schlechter Erschließung, dichter Vegetation und schwierigen topogra-

phischen Gegebenheiten. Da sich der Helikopter nicht an bestehende Wege halten muss, 

ist bei Windstille eine gleichmäßigere Verteilung des Kalkmaterials auf der zu behandelnden 

Fläche möglich. Außerdem reduziert die Unabhängigkeit des Helikopters vom Gelände den 

Planungsaufwand und damit die Kosten. Besonders seit auf Flächen mit Vorkommen des 

Grünen Besenmooses (Dicranum viride) die Ausbringung ausschließlich aviotechnisch erfol-

gen darf , nimmt der Flächenanteil dieser Ausbringungsmethode in 

Baden-Württemberg zu. 
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Abbildung 2.3-4: GPS-Erfassung der Helikopterausbringung. Die gestrichelten blauen Linien stellen 
den Flugweg dar. Auf den hellblauen Bereichen ist Kalk ausgebracht worden, rot gepunktete Berei-
che waren von der Kalkung auszuschließen. 

 Ausbringungszeitraum 

Für Bodenschutzkalkungen sind in Baden-Württemberg keine präzisen Zeiträume festge-

schrieben. Einschränkungen ergeben sich jedoch durch Vorgaben zum Schutz von Flora und 

Fauna. Die Ausbringung sollte dabei nicht in der Hauptvegetationszeit, der Paarungs-, Brut- 

und Aufzuchtzeit von Vogelarten sowie zur Hauptaktivitätszeit von Amphibien und Insekten 

erfolgen. Andererseits soll auch keine Ausbringung im Winter erfolgen. Im Winter ist die 

biologische Aktivität stark reduziert, sodass Mineralisierungsschübe, die infolge von Kalkun-

gen auftreten, durch biologische Stoffaufnahme kaum abgepuffert werden. Vor allem beim 

Einsatz von Holzasche sollte die Kalkung in der Vegetationszeit stattfinden, um den Rückhalt 

von Kalium im System zu gewährleisten . Insbesondere muss die Aus-

bringung von Kalk auf Schneedecken in Hanglagen ausgeschlossen werden, da es bei 

Schneeschmelze zu großen Auswaschungen kommen kann, wodurch ein hohes Schadpo-

tential für Flora und Fauna in angrenzenden Gewässern entstehen kann. Zum anderen führt 

Kalkstaub auf den Baumstämmen bei der Holzernte, die überwiegend im Spätherbst und 

Winter stattfindet, zu einem erhöhten Verschleiß an Kettensägen. 

Durchforstungsmaßnahmen auf den zu kalkenden Flächen sollen nach Möglichkeit vor 

den Kalkungsmaßnahmen durchgeführt werden, da sie die Durchblasbarkeit der Bestände 

erhöhen und damit eine gleichmäßigere Verteilung des Materials erlauben. Das senkt die 

Gefahr von lokaler Überdosierung, welche zu einer Belastung von Waldlebewesen führen 

könnte. 
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In der Praxis finden die Maßnahmen in Baden-Württemberg üblicherweise nur zwischen 

Anfang (aviotechnisch) bzw. Mitte (terrestrisch) Juli und Ende Oktober statt. In diesem Zeit-

raum sind die Risiken für Flora und Fauna gering. Dies würde auch für die Ausbringung im 

Frühling in der kurzen Zeitspanne zwischen Frost und Hauptvegetationszeit gelten. Das ein-

setzende Wachstum der Vegetation böte dann die optimale Nährstoffaufnahme. Eine Aus-

bringung in diesem Zeitfenster findet jedoch wegen des notwendigen Planungsvorlaufs 

praktisch nicht statt. 

In anderen Bundesländern gelten zum Teil abweichende Ausschlusszeiten für Kalkungs-

maßnahmen. So untersagt Sachsen generell Kalkungen zwischen März und Juni sowie (in 

geneigtem Gelände) bei geschlossenen Schneedecken ab 10 cm Schneehöhe. Die terrestri-

sche Ausbringung mittels Verblasen ist in Sachsen während der gesamten Vegetationsperi-

ode (Zeitraum zwischen Laubaustrieb und Beginn des herbstlichen Laubfalls) untersagt 

. Nordrhein-Westfalen gibt für die terrestrische und die aviotechnische Aus-

bringung unterschiedliche Ausschlusszeiträume vor, die ς je nach Höhenstufe ς zwischen 

dem 15.03. und dem 30.09. variieren. Zeitliche Beschränkungen im Winter sind nicht for-

muliert. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist die Ausbringung von erdfeuchtem Mate-

rial nur in den Monaten März, April und Mai nicht zugelassen. Staubförmiges Material darf 

dagegen nur in den Monaten November bis Februar eingesetzt werden. Bei dicken Schnee-

decken ab 20 cm ist die Ausbringung unabhängig von den Ausbringungsmethoden unter-

sagt. 

2.4 Planung und Durchführung von Kalkungsmaßnahmen 

 
 

¶ Kalkungsmaßnahmen werden vor ihrer Durchführung mit einem großen planeri-

schen Vorlauf und unter Einbeziehung unterschiedlichster Akteure abgestimmt. 

¶ Die grundlegende Konzeption und Vorplanung erfolgt in Abstimmung zwischen 

FVA und den zuständigen Forstverwaltungsebenen (Regierungspräsidium und 

UFB). 

¶ Die FVA erstellt dafür Kalkungskulissen, welche durch eine Bodenprobenahme 

auf deren Kalkungsbedürftigkeit hin überprüft werden. Flächen ohne Kalkungs-

bedŀǊŦ ǎƻǿƛŜ α!ǳǎǎŎƘƭǳǎǎŦƭŅŎƘŜƴά ǿŜǊŘŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ ǿŜƛǘŜǊŜƴ tƭŀƴǳƴƎ ŀǳǎƎŜƴƻƳπ

men. 

¶ Die Durchführung der Kalkungsmaßnahme durch die Unternehmen wird plane-

risch von der UFB unterstützt, kontrolliert und dokumentiert. Sie planen auch die 

konkrete, zur Ausschreibung vorgeschriebene Maßnahme. 

¶ Die Zusammenarbeit und die Abläufe bei Planung und Durchführung von Kal-

kungsmaßnahmen wurden von alle Beteiligten durchweg positiv bewertet. Als 

negativ wurde die enge zeitliche Taktung sowie eine verzögerte Kartenbereit-

stellung durch die FVA bemängelt. 
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Die operative Umsetzung des Programms erfolgte bis zur Forstneuorganisation 2019 auf der 

Ebene der Landkreise durch die Unteren Forstbehörden (UFBn), wobei die Maßnahmen in-

nerhalb eines begrenzten Zeitraums (in der Regel drei bis fünf Jahre) geplant und umgesetzt 

wurden. Dadurch hatten Bodenschutzkalkungen für die Beteiligten der UFBn jeweils Pro-

jektcharakter. 

 Planungswerkzeuge 

Die Verfahren für die Planung und Umsetzung von Kalkungsmaßnahmen sind an eine Viel-

zahl von organisatorischen Rahmenbedingungen, an haushaltsrechtliche Vorgaben und För-

derrichtlinien sowie an naturschutzfachliche Regelungen gebunden und mussten effizient 

in die Betriebsstruktur der Landesforstverwaltung eingebettet werden. 

Fachliche Grundlage für die Ableitung der Kalkungsbedürftigkeit stellen das BZE-Kal-

kungsbedarfsmodell, die Waldökologische Standortskartierung sowie die Geowissenschaft-

liche Landesaufnahme dar . Da sämtliche Datengrundlagen landesweit 

und waldbesitzübergreifend als Geodaten vorliegen, ist eine weitgehend automatisierte 

YƭŀǎǎƛŦƛƪŀǘƛƻƴ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴ αȊǳ ƪŀƭƪŜƴŘŜ CƭŅŎƘŜƴάΣ αƴƛŎƘǘ ƪŀƭƪǳƴƎǎōŜŘǸǊŦǘƛƎŜ CƭŅŎƘŜƴά ǳƴŘ 

αtǊǸŦŦƭŅŎƘŜƴά ƳǀƎƭƛŎƘ . Diese vorläufige Klassifika-

tion wird durch bodenkundliche Expertise an der FVA und durch lokale Bodenbeprobungen 

überprüft. Nach Vorliegen der Laboranalysen wird die aus bodenkundlicher Sicht zur Kal-

ƪǳƴƎ ǾƻǊȊǳǎŜƘŜƴŘŜ DŜōƛŜǘǎƪǳƭƛǎǎŜ ŀōƎŜƎǊŜƴȊǘ όαǾƻǊƭŅǳŦƛƎŜǊ aŀǖƴŀƘƳŜƴǇƭŀƴάύΦ In diesem 

Entscheidungsschritt können, regional stark differenziert, mehr oder weniger große Berei-

che aus der potentiellen Kalkungskulisse herausfallen, wenn die Laboranalysen den ange-

nommenen Kalkungsbedarf nicht bestätigen . 

Für den kompletten Berichtszeitraum (2010 bis 2019) ist eine Quantifizierung und Gegen-

überstellung der Flächenanteile nicht für alle Teilschritte (Potentialfläche, vorläufiger Maß-

nahmenplan, Kalkungsvollzug) möglich, da unter anderem die vorläufigen Maßnahmen-

pläne bis 2014 nicht vollständig im GIS vorliegen. Für die folgende Bewertung wurden daher 

die Daten von Schwerpunkt-UFBn herangezogen, die entweder entsprechend vorhandener 

Maßnahmenpläne bereits vollständig bearbeitet sind oder bereits weite Bereiche beplant 

und diese Planungen auch umgesetzt haben (Enzkreis, Freudenstadt, Göppingen, Heidel-

berg, Heilbronn, Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis, 

Rottweil, Schwäbisch-Hall, Schwarzwald-Baar-Kreis). Da diese UFBn weit über Baden-Würt-

temberg verteilt liegen und knapp die Hälfte der im Zeitraum 2010 bis 2018 gekalkten Flä-

chen repräsentieren, sind sie sehr gut geeignet, den Planungsaufwand und die Vollzugsan-

teile zu bewerten. In den betrachteten UFBn wurden ca. 40 % der Probepunkte des Probe-

nahmelayers, überwiegend die im Staatswald liegenden Punkte, beprobt 

. Von diesen Probepunkten erwiesen sich nach der Laboranalytik etwa 30 % als nicht 

kalkungsbedürftig und 55 % als kalkungsbedürftig . Bei weiteren 

15 % der Punkte waren die Laborbefunde uneindeutig: Sie wurden unter Berücksichtigung 
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benachbarter Punkte sowie der Karteninformationen aus der Standortskartierung und wei-

terer Bodenkarten klassifiziert. Die Überführung dieser Punktdaten in flächige Informatio-

nen führte dazu, dass knapp 60 % der Potentialfläche bewertet und hier vorläufige Maß-

nahmenpläne erstellt werden konnten . In den Maßnahmenplänen 

waren im Schnitt etwa 25 % der Fläche unter Berücksichtigung der Bodenanalysen als nicht 

kalkungsbedürftig klassifiziert . Von den kalkungsbedürftigen Be-

reichen (75 %) sind etwa 45 % auf Grundlage der Maßnahmenpläne gekalkt worden 

. 

 
Abbildung 2.4-1: a) Übersicht über die analysierten und bewerteten Probepunkte; b) Anteil der Po-
tentialfläche mit und ohne vorläufige Maßnahmenpläne (MNP) sowie die Anteile der MNP, die ge-
kalkt werden sollten oder nach der Bewertung der Probepunkte nicht kalkungsbedürftig sind; c) 
bisheriger Flächenvollzug der MNP. 

Auf knapp 55 % der Fläche, für die vorläufige Maßnahmenpläne vorliegen und die einen 

Kalkungsbedarf aufweisen, wurde (bisher) jedoch keine Kalkung durchgeführt. Hierbei ist 

zu beachten, dass in der Auswertung auch UFBn enthalten sind, deren Kalkungsmaßnahmen 

noch nicht vollständig abgeschlossen sind und deren Anteil der gekalkten Fläche bis zum 

Abschluss der Maßnahmen noch leicht ansteigen wird. 

Aufgrund der unterschiedlichen naturräumlichen Gegebenheiten schwankt der Analyse-

und Bewertungsaufwand pro Hektar letztlich in Maßnahmenpläne überführter Fläche sehr 

stark.  verdeutlicht die möglichen Extreme: Bei gleichem Begutachtungs-

aufwand wird auf der Basis der Bodenanalysen in manchen Bereichen maximal ein Drittel 

der Fläche tatsächlich auch in vorläufige Maßnahmenpläne überführt, wohingegen in ande-

ren Bereichen nahezu alle Beprobungspunkte den Kalkungsbedarf bestätigen und somit die 

Fläche des vorläufigen Maßnahmenplans weitgehend der Potentialfläche entspricht. 
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Abbildung 2.4-2: Beispiele für die Überführung der analysierten Probepunkte in eine flächenhafte 
Bewertung des Kalkungsbedarfs in zwei Schritten. 

In Ausschnitt 1 (Landkreis Böblingen, Schönbuch) wird deutlich, dass weite Bereiche ent-

sprechend der Analysen und entgegen der ŜǊǎǘŜƴ 9ƛƴǎŎƘŅǘȊǳƴƎ όαtƻǘŜƴǘƛŀƭŦƭŅŎƘŜάύ ƴƛŎƘǘ kal-

kungsbedürftig sind. In Ausschnitt 2 (Stadt Freiburg, Schwarzwald) bestätigen dagegen fast 

alle Bodenanalysen die Einschätzung gemäß Potentialfläche. 

Neben der Ausweisung der kalkungsbedürftigen Flächen werden im vorläufigen Maßnah-

menplan Empfehlungen zum einzusetzenden Kalkmittel  und zum geeig-

neten Ausbringungsverfahren  gegeben sowie die flächenspezifischen 

Ausschlussgründe beschrieben . Die Empfehlung für ein bestimmtes Aus-

bringungsverfahren wird auf der Basis der Hangneigung aus dem digitalen Höhenmodell 

getroffen. Annahme hierbei ist, dass eine Befahrung mit Gebläsefahrzeugen bei Hangnei-

gungen von mehr als 30 % nicht mehr möglich ist. Die Empfehlung hinsichtlich des auszu-

bringenden Kalkmittels (Dolomit oder Dolomit-Holzasche-Gemisch) wird in Abhängigkeit 

von der Bodenart bzw. der Aggregierungsneigung des Bodens getroffen. Sowohl im Hinblick 

auf das Ausbringungsverfahren als auch auf das Kalkmaterial kann in Folge der automati-

sierten Zusammenführung der Datengrundlagen ein kleinräumig differenzierter vorläufiger 

Maßnahmenplan entstehen, dessen praktische Umsetzung so vor Ort nicht möglich wäre 
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. Es obliegt daher den Planenden an den UFBn, die Empfehlungen aus dem 

vorläufigen Maßnahmenplan im Hinblick auf deren Umsetzbarkeit zu prüfen und in sachlich 

begründete, ausschreibungsfähige Einzelflächen zu überführen. Flächenbedeutende Ab-

weichungen von den Empfehlungen bezüglich Ausbringungsart und Material sind mit der 

Abteilung Boden und Umwelt der FVA abzustimmen. Der vorläufige Maßnahmenplan sowie 

eine ergänzende kartographische Übersicht über die zu prüfenden Flächen sind die wich-

tigsten Hilfsmittel für die weitere Planung der Kalkungsmaßnahmen an den UFBn. Alle Pla-

nungsgrundlagen sind für die UFBn im Geoinformationssystem der Landesverwaltung (FO-

KUS / InFoGIS) abrufbar. 

Zunächst sind für die aktuell planenden UFBn nur Potentialflächen, Prüfflächen, Aus-

schlussflächen sowie Probenahmepunkte dargestellt. Nach Beprobung und Analyse der Bo-

denproben der Probenahmepunkte werden die Potentialflächen endgültig bewertet und als 

differenzierter vorläufiger Maßnahmenplan mit Empfehlungen zu Rezeptur und Ausbrin-

gungstechnik bereitgestellt. Wie in  zu sehen ist, überschneiden sich durch 

die Zusammenführung mehrerer Bewertungsgrundlagen an einigen Stellen die Klassifizie-

rungen. Ist eine Ausschlussfläche von einer doppelten Belegung betroffen, wird sie unab-

hängig von der sonstigen Bewertung nicht gekalkt. 

 
Abbildung 2.4-3: Beispiel für die Planungsgrundlagen, wie sie den UFBn im InFoGIS vorliegen όαǾƻǊπ
ƭŅǳŦƛƎŜǊ aŀǖƴŀƘƳŜƴǇƭŀƴάύ. 
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 Zuständigkeiten der Mitwirkenden 

Die Durchführung der Kalkungsmaßnahmen erfordert mehrere Planungs- und Abstim-

mungsschritte, die teils sehr aufwendig sind und in der Regel mit einem zeitlichen Vorlauf 

von zwei Jahren zu den vorgegebenen Förder- und Haushaltsterminen begonnen werden 

müssen. In die fachliche und operative Planung ist eine Vielzahl von Institutionen eingebun-

den. Die Kooperation der Mitarbeitenden der drei primär beteiligten Institutionen ist in 

 dargestellt. 

 

Abbildung 2.4-4: Schematische Darstellung der Zuständigkeiten von FVA (grün), UFBn (gelb) und 
Regierungspräsidien (blau) im Verlauf eines Kalkungsverfahrens im Staatswald Baden-Württem-
bergs. Gültig bis Ende 2019; danach bei den Regierungspräsidien Wechsel in den Zuständigkeiten 
im Zuge der Forstneuorganisation. 
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2.4.2.1 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) 

Die Abteilung Boden und Umwelt der FVA stellt die Grundlagen für die Kalkungsplanung 

bereit. Sie bewertet die Kalkungsbedürftigkeit von Waldstandorten, führt die notwendigen 

Laboranalysen von Bodenproben aus der potentiellen Kalkungskulisse durch und erarbeitet 

auf dieser Basis vorläufige Maßnahmenpläne. Diese liefert die FVA den UFBn zur weiteren 

Planung. Die Erstellung der vorläufigen Maßnahmenpläne verursacht einen hohen Perso-

nalaufwand, da die halbautomatisch erstellten Kalkungspotentialkarten sowie die Ergeb-

nisse der Bodenbeprobung mit fachlicher Expertise geprüft und in flächendetaillierte Kal-

kungsempfehlungen überführt werden müssen. Außerdem müssen regelmäßig neue Infor-

mationen in die Planungsinstrumente eingepflegt werden. Das betrifft insbesondere die 

Ausschlusskriterien für Kalkungen, wie zum Beispiel neue Erkenntnisse zum Vorkommen 

von kalkungsempfindlichen Waldorganismen. Nach erfolgter Detailplanung der Flächenku-

lisse und Absprache mit den im Landkreis zuständigen Behörden für Natur-, Boden- und 

Wasserschutz übermitteln die UFBn die Planungsunterlagen zur endgültigen Begutachtung 

an die FVA. Diese überprüft, ob die Kalkungskulissen den Vorgaben bezüglich Kalkbedarf, 

Ausbringungstechnik und Rezeptur entsprechen und sämtliche Schutzbelange, insbeson-

dere Ausschlussgründe, berücksichtigt wurden. Die abschließenden Gutachten der FVA sind 

Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln für die Bodenschutzkalkung 

. 

Die Kalkungskonzeption ist an der FVA zentrale Aufgabe der Abteilung Boden und Um-

welt. Sie wird in Fachfragen von verschiedenen weiteren Abteilungen der FVA unterstützt. 

Die Abteilung Waldnaturschutz bewertet ergänzend naturschutzfachliche Belange bezüg-

lich sensibler Waldorganismen. Potentiallebensräume, welche zum Schutz der Auerhühner 

von der Kalkung ausgespart werden, definiert die Abteilung Wald und Gesellschaft. Die 

technische Übertragung der GIS-Karten der FVA in die landesweit verfügbare Datenbank 

InFoGIS betreibt die Abteilung Biometrie und Informatik. Die Karten enthalten neben den 

Potentialflächen, den Beprobungspunkten, den Ausschluss- und Prüfflächen auch die vor-

läufigen Maßnahmenpläne, die den UFBn in dieser Form zugänglich werden. 

2.4.2.2 Untere Forstbehörden (UFBn) 

Die UFBn sind für die konkrete Planung, die Durchführung, die Dokumentation und den Ab-

schluss der Kalkungsmaßnahmen zuständig. Dies erfordert die Absprache mit interessierten 

Waldbesitzenden, den betroffenen Fachverwaltungen auf Landkreisebene sowie den 

kalkausbringenden Unternehmen. Die geplanten Maßnahmen sind mit den zuständigen Be-

hörden für Natur-, Wasser- und Bodenschutz abzustimmen. Eine einvernehmliche Lösung 

ist Grundlage für die Förderung der Kalkungsmaßnahme . Flächen im 

Staatswald werden grundsätzlich in die Überprüfung für die Kalkungsbedürftigkeit aufge-

nommen (Stand 2019), während die Aufnahme in die Überprüfung für Körperschafts- und 

Privatwald eine aktive Zustimmung seitens der Waldbesitzenden erfordert. Im Rahmen der 
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gesetzlich verankerten Beratung von Waldbesitzenden ist es daher Aufgabe der UFBn, die 

Körperschaften und Privatwaldbesitzenden über einen festgestellten Kalkungsbedarf sowie 

die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Bodenschutzkalkungen zu informieren. 

Dies schließt auch eine Beratung zum Förderverfahren ein. Für Waldbesitzende, die kein 

eigenes Forstpersonal beschäftigen, übernimmt die UFB nach Beauftragung die Betreuung 

und Überwachung des Unternehmenseinsatzes und die damit verbundenen Pflichten. 

Auch übernehmen die UFBn die lokale und regionale Öffentlichkeitsarbeit in Form von 

Informationen bei Versammlungen der Forstbetriebsgemeinschaften, Gemeinderatssitzun-

gen, Veröffentlichungen in den Mitteilungsblättern der Kommunen (überwiegend in Form 

von Pressemitteilungen an lokale, regionale Zeitungen) sowie die Bearbeitung von Anfragen 

von Waldbesitzenden, Waldbesuchenden und aus der weiteren Bevölkerung. Auch das Auf-

stellen der Schilder zur Baustellenkommunikation  fällt in den Aufgaben-

bereich der UFBn. 

2.4.2.3 Waldbesitzende 

Waldbesitzende werden durch die UFBn im Rahmen der Beratung und Öffentlichkeitsarbeit 

über die Kalkungsbedürftigkeit ihres Waldes informiert. Dies beinhaltet auch den Hinweis 

auf die Möglichkeit einer Kalkungsmaßnahme sowie auf die damit verbundenen Rahmen-

bedingungen. Die Teilnahme an einer Bodenschutzkalkung ist freiwillig und bleibt den Wald-

besitzenden überlassen. Da mit den Kalkungen Kosten verbunden sind, die nicht vollständig 

gefördert werden , werden Ausbringungen im Wald von Körperschaf-

ten und Privatbesitzenden nur mit deren Zustimmung und aktiver Beantragung seitens der 

zuständigen und beratend tätigen UFB vorbereitet. Die Waldbesitzenden sind dann zur Be-

reitstellung der notwendigen Nachweise vor und nach der Kalkung verpflichtet 

. Die weiteren Schritte sind in zentralen Schreiben des RPF vorgegeben. 

2.4.2.4 Kalkausbringende Unternehmen 

Die Vergabe der Kalkungsmaßnahmen erfolgt über öffentliche Ausschreibungen, wobei der 

Gesamtpreis (Material, Anlieferung und Ausbringung) ausschlaggebend für den Zuschlag ist. 

Voraussetzung für eine Beteiligung an der Ausschreibung ist die Teilnahme des Unterneh-

mens am DLG-Gütesiegel . 

Die Bieter erklären sich mit Abgabe eines gültigen Angebots auf entsprechende Lose mit 

den in den Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis, ±ŜǊǘǊŀƎǎōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴΣ Χ) defi-

nierten Anforderungen und Rahmenbedingungen einverstanden. Mit Erteilung des endgül-

tigen Zuschlags durch die ausschreibende Stelle entsteht ein rechtlich verbindlicher Vertrag 

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 

In der Regel findet ca. vier Wochen vor dem frühestmöglichen Maßnahmenbeginn (1. 

Juli) eine zentrale Einsatzbesprechung mit den betroffenen UFBn und den Auftragnehmen-

den statt. Bei dieser erläutert das RPF nochmals grundsätzliche Rechte und Pflichten der 
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Unternehmen und weist auf etwaige Besonderheiten im Verfahren wie besonders gefähr-

dete Infrastruktur oder spezielle Übereinkünfte mit den Waldbesitzenden hin. Wesentlich 

an dem Termin ist die gemeinsame Abstimmung der von den Unternehmen erstellten Ein-

satzplanung. 

Spätestens 14 Tage vor Maßnahmenbeginn findet eine weitere Abstimmung zwischen 

VertreterInnen der jeweiligen UFB und den Auftragnehmenden hinsichtlich Verladeplätzen, 

Landeplätzen für Helikopter und der Erschließungssituation für die Kalkausbringung per 

Verblasefahrzeug, Rettungspunkten und weiteren lokalen Gegebenheiten statt. Die Unter-

nehmen sind u.a. vertraglich dazu verpflichtet, für die Verkehrssicherung zu sorgen. Darun-

ter fallen zum Beispiel das Sperren von Waldbereichen, das Aufstellen von Warnschildern 

und das Einhalten von Sicherheitsabständen. Auch das Einhalten der zur Kalkung ausgewie-

senen Flächen und insbesondere die Aussparung der Ausschlussflächen sind von den Unter-

nehmen sicherzustellen. Die kalkausbringenden Unternehmen müssen die Kalkausbringung 

lückenlos dokumentieren und nach Abschluss der Maßnahme den UFBn entsprechende 

Aufzeichnungen zur Verfügung stellen. 

2.4.2.5 Weitere Beteiligte 

Die Bearbeitung von Fördermittelanträgen erfolgte bis 2019 im Geschäftsbereich Förderung 

des Referates 82 (Forstpolitik und Forstliche Förderung) im Regierungspräsidium Tübingen, 

seit 2020 im RPF, Referat 82 (Forstliche Förderung). Dort werden jeweils zur Vergabeprü-

fung, zur Antragsbewilligung und vor der Auszahlung Kontrollberichte angefertigt, welche 

die Einhaltung der förderrelevanten EU-Vorgaben sicherstellen. 

Der Einsatz der Haushaltsmittel von ForstBW im Rahmen der Staatswaldkalkungen wurde 

bis 2019 vom Referat 54 des MLR (Finanzen und Controlling Staatswald) jeweils zu Jahres-

beginn im Rahmen einer Budgetmitteilung an das Referat 83 des RPF übertragen.  

Das Kartenmaterial und weitere geographische Informationen in Form von GIS-Daten, 

welche den Kalkungsplänen zugrunde liegen, werden vom Landesamt für Geoinformation 

und Landesentwicklung (LGL) und dem Fachbereich FGeo beim RPF bereitgestellt. 

Die Qualitätssicherung des Kalkmaterials  wird von der DLG e.V. und 

für den Ausgangsstoff Holzasche optional von der Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V. 

durchgeführt. 

 Einschätzung der Zusammenarbeit aus Sicht der UFBn 

Um die Zufriedenheit der beteiligten UFBn zu bewerten und Optionen für Verbesserungen 

im Ablauf aufzudecken, initiierte das RPF in den Jahren 2016 und 2019 Befragungen aller 

UFBn, die im entsprechenden Jahr Kalkungsmaßnahmen durchgeführt hatten. Über einen 

Fragebogen wurde die Rückmeldung zu sechs Fragen mit insgesamt 27 zugeordneten Teil-

fragen erbeten sowie die Möglichkeit zu Freitextkommentaren gegeben. In die Auswertung 
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wurden alle zurückgeschickten Fragebögen aufgenommen. Für das Jahr 2016 waren dies 

die Antworten von zwölf UFBn, für 2019 von sieben UFBn. 

 fasst die Rückmeldungen für jede übergeordnete Frage je Befragungs-

jahr zusammen. Dabei stellen die farbigen Balken links der jeweiligen Fragen die gemittelten 

prozentualen Angaben für das Jahr 2016 dar, rechts die entsprechenden Angaben für 2019.  

 
Abbildung 2.4-5: Befragung der UFBn 2016 (links) und 2019 (rechts). Die blaue Einfärbung zeigt ein 
positives Feedback, die gelbe ein neutrales und die rote ein negatives.  

Die Rückmeldungen waren in fast allen Themengebieten überwiegend positiv. Die einzige 

Ausnahme war die Frage zum Ablauf der Kalkung innerhalb der UFB, für die im Jahr 2016 

25 % der Antworten negativ und 44 % neutral ausfielen. Im Jahr 2019 waren lediglich 23 % 

der Antworten positiv und 65 % der Rückmeldungen neutral. Insgesamt gab mehr als die 

Hälfte der Befragten an, dass die zeitliche Arbeitsbeanspruchung durch die Kalkung ein 
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Problem darstellte. Das spiegelte sich auch in den Anmerkungen wider: Die meisten Kom-

mentare wiesen auf die große zeitliche Belastung hin, die durch fehlende personelle und 

finanzielle Kapazitäten nur schwer abzudecken war. Weitere, weniger häufig genannte 

Probleme für die UFBn waren Schwierigkeiten bei der Arbeitsorganisation und die Komple-

xität des Verfahrens. 

Die Organisation und Betreuung durch das RPF wurde ganz überwiegend positiv beurteilt 

(2016: 90 %, 2019: 94 %). Bei der Teilfrage nach der zentralen, landesweiten Ausschreibung 

gab es in beiden Jahren sogar ein ausnahmslos positives Feedback. Auch die Zusammenar-

beit mit der Abteilung Boden und Umwelt der FVA erhielt überwiegend positive oder neut-

rale Beurteilungen. Negative Feedbacks (2016: 3,2 %, 2019: 10 %) waren fast ausschließlich 

mit der späten Bereitstellung des Maßnahmenplans durch Verzögerungen bei der FVA be-

gründet. 

Im Vergleich zwischen den Jahren zeigt sich insgesamt eine leichte Verbesserung in der 

Zufriedenheit der UFBn. Positive Antworten nehmen um 2,5 % zu, negative Antworten um 

0,3 % ab. Die Fragen nach der Arbeit der FVA ergaben einen Anstieg sowohl beim negativen 

(+ 7 %) als auch beim positiven Feedback (+ 8 %). 

Die Anmerkungen zu den verschiedenen Themenfeldern zeigen, dass die Herausforde-

rungen im Wesentlichen in beiden Jahren dieselben waren. Ein häufig genanntes Problem 

ist die z.T. unzureichende Verkehrssicherung durch die kalkenden Unternehmen. Hier 

kommt es zu möglichen Gefährdungen der Verkehrsteilnehmenden und zu einem zusätzli-

chen Arbeitsaufwand für Revierleitende, UFBn und das RPF. Rückmeldungen in anderen 

Themenfeldern wiesen auf weitere Probleme hin wie das enge Zeitfenster für die Kalkung 

und Fehler in der Rechnungsstellung durch die Unternehmen. 

Ein ganz wesentliches Hemmnis für einen reibungslosen Ablauf ist der Personalmangel 

bei allen Beteiligten. Er beeinträchtigt die Arbeit und die Planung und birgt die Gefahr einer 

abnehmenden Akzeptanz der überlasteten Beteiligten. Der Personalmangel ist besonders 

in der Abteilung Boden und Umwelt der FVA prekär, wo Verzögerungen bei der Bereitstel-

lung und Prüfung von Planungsunterlagen dazu führen, dass die Handlungsfenster für die 

im Ablauf folgenden Prozessschritte enger werden. Eine Hebung des Personalschlüssels bei 

der FVA würde daher auch alle anderen Beteiligten und ganz besonders die UFBn entlasten. 

Auch die Erstellung der Planungsgrundlagen und die Erfüllung der geplanten Flächenleis-

tung wird sehr oft dadurch behindert, dass bei den UFBn Personalkapazitäten für die Bo-

denschutzkalkung nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, weil die Mitarbeiten-

den in anderen, vordringlichen Arbeiten eingebunden sind. Dazu zählen beispielsweise die 

Umsetzung der Forstneuorganisation und die Bearbeitung von Kalamitäten. Die Beratung 

von Waldbesitzenden, die Erstellung der Planungskarten, die Probenahme sowie die Fertig-

stellung endgültiger Planungsgrundlagen war deswegen oft nicht vollumfänglich möglich. 

Insgesamt lässt sich aber im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Beteiligten sagen, dass 

die Planungs- und Kommunikationsstrukturen aus Sicht der UFBn sehr gut funktionieren 

und eine optimistische Aussicht auf die zukünftige Kooperation erlauben. 
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 Beteiligung und Information der Öffentlichkeit  

Voraussetzung für die Akzeptanz von Bodenschutzkalkungen ist eine umfassende und pro-

fessionelle Information der Öffentlichkeit. Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Infor-

mationen bezüglich Waldkalkung zu ermöglichen, ist Aufgabe aller am Prozess Beteiligten. 

Im Gegensatz zu den 1980er Jahren, in denen das Waldsterben in den Medien präsent war, 

kann heute das Verständnis für Maßnahmen zur Regeneration des Waldbodens fehlen. 

Durch ein gezieltes öffentliches Thematisieren des Problems der sauren Waldböden kann 

die Akzeptanz der Öffentlichkeit für Bodenschutzkalkungen gefördert werden. Informatio-

nen werden überwiegend über Pressemitteilungen, vorwiegend in Gemeindemitteilungs-

blättern oder in der lokalen Presse bereitgestellt. Hierfür verfasste das RPF eine Muster-

pressemitteilung, die von den UFBn mit Blick auf ihre lokalen Leserinnen und Leser ange-

passt werden kann. Informationen (u.a. ein Imagefilm) werden der Öffentlichkeit außerdem 

über die Homepage der Landesforstverwaltung 

 bereitgestellt. 

In den Befragungen  wurden die UFBn gebeten, ihren Eindruck von den 

Reaktionen der Öffentlichkeit auf die durchgeführten Waldkalkungen zu geben. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass die Reaktionen überwiegend positiv (52 %) oder neutral (45 %) waren. 

Unterstützend war hier sicherlich die zumeist wohlwollende Berichterstattung über Kal-

kungspläne und -maßnahmen in der lokalen Presse. 

Während einer laufenden Kalkungsmaßnahme werden an den gesperrten Wegen soge-

ƴŀƴƴǘŜ α.ŀǳǎǘŜƭƭŜƴƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎǎŎƘƛƭŘŜǊά  aufgestellt, welche die 

Waldbesuchenden über die Maßnahmen, deren Notwendigkeit und ihre Ziele aufklären. Die 

Baustellenkommunikation hat sich als erfolgreiches Mittel erwiesen, die Akzeptanz für Bo-

denschutzkalkungen und die dadurch notwendige Sperrung von Waldgebieten bei Waldbe-

suchenden zu fördern. 

Die UFBn tragen zusätzlich die Verantwortung, den Kommunal- und Privatwaldbesitzen-

den die Durchführung von Kalkungen zu empfehlen. Dies funktioniert dann gut, wenn die 

zuständigen Beschäftigten der UFBn von der Sinnhaftigkeit der Kalkungen überzeugt sind 

und ihnen eine gewisse Priorität einräumen. Gemäß der Befragungen der UFBn von 2016 

und 2019  ist dies in der Regel der Fall: 60 % der Befragten maßen der 

Bodenschutzkalkung eine große Bedeutung bei, nur knapp 3 % eine geringe. Zukünftig 

könnte die Überzeugung von Privatwaldbesitzenden und Kommunen auch über landes-

weite Informationsvermittlung seitens RPF und FVA, etwa über Hinweise in Fachzeitschrif-

ten, unterstützt werden. Dies könnte vor allem die UFBn entlasten, wenn dadurch deren 

Beratungs- und Informationsaufwand sinken würde. 

https://www.landesforstverwaltung-bw.de/waldbewahren/boden-wasserschutz/bodenschutzkalkung/
https://www.landesforstverwaltung-bw.de/waldbewahren/boden-wasserschutz/bodenschutzkalkung/
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Abbildung 2.4-6: Baustellenkommunikationsschild der Landesforstverwaltung; frei verfügbar unter 

. 

https://www.landesforstverwaltung-bw.de/waldbewahren/boden-wasserschutz/bodenschutzkalkung/
https://www.landesforstverwaltung-bw.de/waldbewahren/boden-wasserschutz/bodenschutzkalkung/
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Neben der aktiven Öffentlichkeitsarbeit nimmt auch das Beantworten von Anfragen der 

Presse, des Landtages oder von Privatpersonen einen großen Raum ein. Die Anfragen wer-

den ς je nach Aufgabenschwerpunkt ς von RPF, FVA oder UFBn bearbeitet. Anfragen häufen 

sich vor allem während der Durchführung konkreter Kalkungsmaßnahmen. So kam es in der 

Vergangenheit vereinzelt zu Beschwerden aus der Landwirtschaft über das Abdriften des 

Kalkes auf Kulturflächen wie beispielsweise Weinreben oder Christbaumkulturen bei der 

Helikopterausbringung. Diese Drift führte vereinzelt auch zu Verschmutzungen von im 

Freien aufgehängter Wäsche, Kraftfahrzeugen und Photovoltaikanlagen. Auch wurde sie 

von Anwohnern und Touristen als störend empfunden. Außerdem wurden Sorgen vor ver-

meintlicher Ausbringung von Gift geäußert und die großflächige Sperrung von Waldwander-

wegen kritisiert. Diesbezügliche Anfragen und Schadensmeldungen erreichten die UFBn in 

der Regel direkt (telefonisch) und nur in Ausnahmefällen über öffentliche Kanäle wie Leser-

briefe in der lokalen Presse. 

 Getrennte Bearbeitung von Staatswald und anderen Waldbesitzar-
ten 

Aufgrund der unterschiedlichen Besitzverhältnisse und der erforderlichen Zustimmung von 

Waldbesitzenden zu Beprobungen im eigenen Besitz erfolgt die Bearbeitung von Staatswald 

und anderen Waldbesitzarten bislang zeitlich voneinander entkoppelt. Aus bodenkundli-

cher sowie konzeptioneller Sicht verursacht dies Verzögerungen und einen unnötigen Be-

treuungsmehraufwand. Infolge der mehr oder weniger starken Verzahnung aller Waldbe-

sitzarten wurde die Waldfläche im Rahmen der bis 2019 durchgeführten initialen Bodenbe-

probung im Staatswald  nur lückenhaft bewertet. 

Fachlich sinnvoll sowie im Gesamtprozess am wenigsten aufwendig wäre eine besitzar-

tenunabhängige Beprobung und Bewertung der gesamten Waldfläche anhand naturräum-

licher Eigenschaften. Dies sollte zu Beginn der Betreuung einer Schwerpunkt-UFB erfolgen. 

Eine solche Handhabung hätte auch den großen Vorteil, dass die Beratung von Privat- und 

Körperschaftswaldbesitzenden zu möglichen Kalkungen ausschließlich auf der Basis der tat-

sächlich als kalkungsbedürftig validierten Flächen und nicht der (in der Regel) deutlich grö-

ßeren Kalkungspotentialflächen erfolgen würde. 

 Voraussetzungen für die Förderung 

YŀƭƪǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ǎƛƴŘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ αMaßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher 

Raum Baden-²ǸǊǘǘŜƳōŜǊƎά ǸōŜǊ CƛƴŀƴȊƳƛǘǘŜƭ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ !ƎǊŀǊǇƻƭƛǘƛƪ ŘŜǊ 9ǳǊƻǇŅƛπ

schen Union förderfähig . Für die erfolgreiche Beantragung von För-

dermitteln müssen verschiedene Auswahlkriterien erfüllt werden, welche mit dem Förder-

antrag und den folgenden Anlagen nachzuweisen sind: 
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¶ Projektbeschreibung (Ort, Fläche, Material, Menge, Ausbringungsart, Ausbrin-

gungszeitraum, Kostenkalkulation), 

¶ Stellungnahme der Unbedenklichkeit durch die zuständige UFB, 

¶ Stellungnahme samt vorläufigem Maßnahmenplan durch die FVA, 

¶ ab 20.000 ϵ bŜǘǘokosten: Finanzierungsnachweis, 

¶ Teilnahmebescheinigung für die zentrale Ausschreibung. 

Nach der Bewilligung des Förderantrages sind weitere Bedingungen an die Auszahlung der 

Fördermittel geknüpft. So wird die zu kalkende Fläche während oder kurz nach Abschluss 

der Maßnahme im Zuge einer Inaugenscheinnahme durch Mitarbeitende der Regierungs-

präsidien Tübingen und Freiburg begutachtet. Diese findet grundsätzlich bei Kalkungen im 

Staatswald und bei Maßnahmen mit Nettokosten von über 100.000 ϵ ǎǘŀǘǘ ǳƴŘ ǸōŜǊǇǊǸŦǘ 

die Einhaltung der förderrelevanten Vorgaben. 

Voraussetzung für die Auszahlung der Fördersumme ist das Einreichen folgender Unter-

lagen durch die Waldbesitzenden bzw. die vertretenden Trägerschaften: 

¶ Verwendungsnachweis für die gezahlte Summe, 

¶ Abschlussbericht analog zur Projektbeschreibung, 

¶ Belegliste, 

¶ Originalrechnungen oder beglaubigte Kopien, 

¶ Arbeitsnachweise und Ausbringungsprotokolle, 

¶ Zahlnachweise, 

¶ DLG-Zertifikat. 

Etwa drei Wochen vor der Auszahlung wird bei mindestens einem Risikoantrag (also einer 

Kalkung mit hoher Fördersumme) und einem Zufallsantrag durch Mitarbeitende des MLR 

eine Vorortkontrolle durchgeführt. Dabei wird neben der Vollständigkeit aller oben aufge-

führten Unterlagen im Original, der Richtigkeit der Berechnungen und ggf. der Begutach-

tung der Hubschrauberfliegerprotokolle auch die Situation im Gelände überprüft. Teil dieser 

Kontrolle ist die Begehung der Flächen sowie die Dokumentation von Hubschrauberlande-

plätzen und Kalkresten an Randbäumen mittels Fotografien. Werden bei der Vorortkon-

trolle keine Probleme festgestellt, kann die Zuwendung termingerecht ausgezahlt werden. 

Die Informationen über die Förderung der Waldkalkung sind über das Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und dessen Homepage 

 sowie über die Regierungspräsidien, die UFBn, Betreuungsförster, 

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und forst- und landwirtschaftliche Verbände er-

hältlich. 

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Nachhaltige+Waldwirtschaft+_NWVW_
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Nachhaltige+Waldwirtschaft+_NWVW_
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2.5 Gründe für den Ausschluss von kalkungsbedürftigen Flächen 

 
 

Die regenerationsorientierte Bodenschutzkalkung stellt einen Eingriff in die Wälder dar, ob-

gleich dieser auf die Wiederherstellung von Funktionen des natürlichen Waldökosystems 

ausgerichtet ist. Kalkungen haben weitreichende Auswirkungen auf Biozönosen im Wald. 

Ein sorgfältiges Abwägen von Interessen, etwa zwischen Boden-, Arten- und Naturschutz, 

stellt sicher, dass die Bewertung, unter welchen Bedingungen Kalkungen dem Ökosystem 

helfen und wann darauf zu verzichten ist, gemeinsam getroffen wird. Einige Waldflächen, 

etwa Bannwälder, sind generell von Kalkungsmaßnahmen ausgenommen. Aber auch in 

sonstigen Wäldern muss die Kalkung ς wie jede andere Maßnahme, die Ökosysteme verän-

dern kann ς eine rechtliche Legitimation haben. Diese findet sich im Falle der Bodenschutz-

kalkung neben dem Landeswaldgesetz und Bundeswald- sowie Bundesbodenschutzgesetz 

 auch im rechtlichen Rahmen der EU. So verweist die Richtlinie 92/43/EWG 

 όǳƎǎΦ αCƭƻǊŀ-Fauna-Habitat-wƛŎƘǘƭƛƴƛŜάΣ ƪǳǊȊ 

αCCI-wƛŎƘǘƭƛƴƛŜάύ ŘŀǊŀǳŦΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ αErhaltung der biologischen Vielfalt ώΧϐ in bestimmten Fäl-

len die Fortführung oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfor-

dernάΦ 5ŀǎǎ ŘŀǊǳƴǘŜǊ ŀǳŎƘ ²ŀƭŘƪŀƭƪǳƴƎŜƴ ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ DŜπ

nehmigung von staatlichen Beihilfen für diese Maßnahme durch die Instanzen der Europä-

ischen Gemeinschaft seit 1993 deutlich . 

Generell gilt dabei aber, dass die Bodenschutzkalkung das Ziel der Erhaltung oder Verbes-

serung der Bodenfruchtbarkeit bzw. der Bodenfunktionen verfolgen muss (LWaldG BW § 

14). Gleichzeitig muss eine Schädigung der Lebensgemeinschaft am betroffenen Standort 

sowie in nachgeschalteten Systemen wie dem Grund- und Oberflächenwasser soweit wie 

möglich vermieden werden. Kalkungsmaßnahmen erfordern deshalb stets ein sorgfältiges 

Abwägen zwischen Nutzen und Schaden. Dabei ist nicht nur ein umfangreiches Wissen über 

die allgemeine Wirkung der Kalkung auf Böden gefordert, sondern auch über die Standort-

seigenschaften und die dort vorkommenden Organismen in konkret zur Kalkung vorgese-

henen Flächen. 

Direkte oder indirekte Schädigungen an Teilen des Ökosystems Wald können jedoch nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden, da naturgemäß beispielsweise säuretolerante Pflanzenar-

ten infolge der (gewünschten) Steigerung des Boden-pH-Wertes benachteiligt werden 

. Aber auch eventuelle negative Folgen der Kalkung für Menschen wie das 

Risiko einer Verschlechterung der Trinkwasserqualität müssen bedacht werden. Strenge 

¶ Gründe für den Ausschluss von Flächen von Waldkalkungen finden sich sowohl 

im Flächen- und Ressourcenschutz als auch im Artenschutz kalkungssensitiver 

Pflanzen- und Tierarten. 

¶ Im Mittel werden etwa 14 ҈ ŘŜǊ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƴ YŀƭƪǳƴƎǎƪǳƭƛǎǎŜ όαtƻǘŜƴǘƛŀƭƪŀǊǘŜάύ 

aus Schutzerwägungen heraus von der Kalkung ausgeschlossen. 

¶ Die Bewertungsgrundlagen für den Artenschutz werden laufend aktualisiert. 


























































































































































































































































































































































































